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1. Veranlassung und Zielstellung 
 
Das bisher einzig vollständig erarbeitete Abfallwirtschaftskonzept des Zweckverbandes Ab-
fallwirtschaft Oberes Elbtal (ZAOE) wurde am 27. Nov. 1992 in der Verbandsversammlung 
beschlossen. Die erste Fortschreibung des Konzeptes und die zu Konzept und Fortschrei-
bung zugehörige Maßnahmesatzung vom 18. Jun. 1993 wurden am 25. Jan. 1994 im Säch-
sischen Amtsblatt veröffentlicht.  
Das Konzept wurde in seiner Gesamtheit bisher nicht fortgeschrieben. Es wurden jedoch in 
regelmäßigen Abständen bis zum Wirksamwerden der Abfallablagerungsverordnung die De-
ponieszenarien und Mengenprognosen fortgeschrieben, eine über das gesamte Verbands-
gebiet reichende Hausmüllanalyse (1999) und ein Logistikkonzept für den Transport der Ab-
fälle von den Umladestationen zu den Abfallbehandlungsanlagen (2000) angefertigt. Im Zuge 
der Übertragung der abfallwirtschaftlichen Aufgaben der Landkreise Meißen, Sächsische 
Schweiz und Weißeritzkreis auf den Verband und der damit verbundenen Bildung des Kom-
petenzzentrums Abfallwirtschaft beim ZAOE und der Neuausschreibung der Leistungen Ein-
sammeln, Transportieren und Verwerten von Abfällen wurde im Jahr 2005 für diesen Teilbe-
reich ein Konzept zur Vereinheitlichung der Entsorgung für diese Landkreise erarbeitet und 
durch die Verbandsversammlung beschlossen. 
 
Das vorliegende Gesamtkonzept gilt für alle Aufgaben des Verbandes als öffentlich-
rechtlicher Entsorgungsträger. Auf Grund des erreichten Entwicklungsstandes der Abfallwirt-
schaft im Verbandsgebiet besteht derzeit keine Notwendigkeit, weitere entscheidende Schrit-
te einzuleiten oder umzusetzen. Vielmehr zeigt das Abfallwirtschaftskonzept alle Aufgaben 
des Verbandes in ihrer Komplexität auf und ist weitgehend als Nachweis der Entsorgungssi-
cherheit über die nächsten fünf bis zehn Jahre zu verstehen. 
 
In Übereinstimmung mit den im Abschnitt 2. genannten Gesetzen werden im Abfallwirt-
schaftskonzept die Ziele und Maßnahmen zur Abfallvermeidung und -verwertung sowie der 
Stand der Restabfallbehandlung in den nächsten Jahren dargestellt. Dabei wird auf alle Ab-
fälle Bezug genommen, für welche der Verband die Entsorgungspflicht hat. Das sind die 
verwertbaren und zu beseitigenden Abfälle aus privaten Haushalten sowie die Abfälle zur 
Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen (Gewerbe, Industrie etc.). 
 
Das Abfallwirtschaftskonzept  
– erläutert die Strategie und ist Handlungsgrundlage für die weitere Entwicklung der Abfall-

wirtschaft im Verbandsgebiet, 
– wird mit Beschluss der Verbandsversammlung die verbindliche Richtlinie für die Gestal-

tung der abfallwirtschaftlichen Maßnahmen, Anlagen und Einrichtungen der Abfallentsor-
gung des ZAOE, 

– bildet den Handlungsrahmen für die konkrete Umsetzung abfallwirtschaftlicher Maßnah-
men und für die Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der abfallwirtschaftlichen Zielstellungen. 

 
Bei der Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes geht der ZAOE von folgenden Grundsät-
zen aus: 
1. Die Abfallwirtschaft hat unter Beachtung des ausgewogenen Gleichgewichtes von öko-

nomischen, ökologischen und sozialen Belangen zu erfolgen. Die Gemeinwohlverträg-
lichkeit ist zu gewährleisten. 

2. Vier Handlungsebenen bestimmen die Maßnahmen der Abfallwirtschaft:  
– Vorrang der Vermeidung,  
– Maximierung der Verwertung,  
– Behandlung der nicht vermeidbaren und nicht direkt verwertbaren Abfälle,  
– Deponierung/Verwertung verbleibender Reststoffe.  

3. Die Schadstoffentfrachtung ist auf allen Ebenen umzusetzen. Eine emissionsarme Ab-
fallwirtschaft soll gewährleisten, dass eine Verschiebung der Belastungen in andere Um-
weltmedien weitestgehend minimiert wird.  
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4. Die Entsorgung muss auf dem jeweiligen Stand der Technik sichergestellt werden. 
5. Die Abfallwirtschaft muss flexibel und dynamisch sein, um ständig eine stufenweise An-

passung an weitere Anforderungen und Entwicklungen vornehmen zu können. 
6. Möglichkeiten zur überregionalen Zusammenarbeit auch über die Grenzen des ZAOE 

hinaus sollen im Bedarfsfall oder aus wirtschaftlichen Gründen genutzt werden. 
7. Dem Wettbewerb und der weiteren Liberalisierung der Abfallwirtschaft entsprechend den 

Erfordernissen des EU-Rechts ist genügend Raum zu schaffen. 
8. Die Entsorgungssicherheit für einen mittelfristigen Zeitraum von mindestens zehn Jahren 

ist zu gewährleisten. Dabei sind geeignete Zwischenlagerplätze für den Katastrophenfall 
gemäß Abfallwirtschaftsplan des Freistaates Sachsen 2004 vorzuhalten. 

 
Der Zeithorizont des Konzeptes umfasst die Jahre 2007 bis 2011 mit Ausblick bis zum Jahr 
2020.  
 
Die Begriffbestimmung ergibt sich nach Anlage 1 der Satzung über die Vermeidung, Verwer-
tung und Entsorgung von Abfällen im Gebiet des Kompetenzzentrums Abfallwirtschaft des 
ZAOE. 
 
 
2. Rechtlicher Rahmen  
 
Die gesetzlichen Grundlagen für das Abfallwirtschaftskonzept des ZAOE sind in folgenden 
Gesetzen und Verordnungen enthalten: 
– Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Be-

seitigung von Abfällen – Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrW-/AbfG), 
– Sächsisches Abfallwirtschafts- und Bodenschutzgesetz (SächsABG), 
– Verordnung über Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen (AbfKoBiV), 
– Abfallwirtschaftsplan des Freistaates Sachsen, Fortschreibung 2004, 
– Technische Anleitung zur Verwertung, Behandlung und sonstigen Entsorgung von Sied-

lungsabfällen (TA Siedlungsabfall/TASi), 
– Technische Anleitung (TA Abfall), 
– Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung/DepV) 
– Abfallablagerungsverordnung (AbfablV), 
– Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen (VerpackV), 
– Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsor-

gung von Elektro- und Elektronikgeräten (ElektroG), 
– Bundesimmissionsschutzgesetz mit seinen Verordnungen, 
– Gewerbeabfallverordnung, 
– Altholzverordnung, 
– Bundesbodenschutzgesetz, 
– Verbandssatzung des ZAOE, 
– Satzung des ZAOE über die Abfallentsorgung im Verbandsgebiet sowie die Benutzung 

seiner Abfallentsorgungsanlagen, 
– Satzung über die Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen im Gebiet des 

Kompetenzzentrums Abfallwirtschaft des ZAOE. 
 
 
3. Aufgaben des Zweckverbandes und seine Entwicklung 
 
Gemäß des am 1. Sept. 1991 in Kraft getretenen „Ersten Gesetzes zur Abfallwirtschaft und 
zum Bodenschutz im Freistaat Sachsen“ (EGAB) schlossen sich die Stadt Dresden und die 
Landkreise Riesa, Großenhain, Meißen, Dresden-Land, Freital, Dippoldiswalde, Sebnitz und 
Pirna für den Aufbau einer umweltschonenden und wirtschaftlichen Abfallwirtschaft zum 
„Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal“ (ZAOE) zusammen. Erste Schritte galten der 
Schaffung einer Zentraldeponie für den Verband. Parallel dazu erfolgte die koordinierte Be-
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gleitung der Ertüchtigung und Sanierung der noch betriebenen Deponien bei den Verbands-
mitgliedern. 
1993 beschloss die Verbandsversammlung des ZAOE die schrittweise Übernahme der Inha-
berschaft ausgewählter, durch die Verbandsmitglieder betriebener Deponien. Die Übernah-
me erfolgte in den Jahren 1994 bis 1998. 
Auf Grund der mehr und mehr eigenständigen Entwicklung der Abfallwirtschaft in der Lan-
deshauptstadt Dresden wurde am 8./10. Dez. 1998 ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwi-
schen dem ZAOE und der Landeshauptstadt zur künftigen abfallwirtschaftlichen Zusammen-
arbeit und Aufgabenabgrenzung geschlossen. In diesem Vertrag ist festgelegt, dass die Lan-
deshauptstadt Dresden bis auf die Kühlschrankentsorgung alle abfallwirtschaftlichen Aufga-
ben allein erfüllt, dass sie dem Verband ab dem Jahr 2001 mindestens 20.000 t/Jahr Restab-
fall anzuliefern hat und sich nur an den Kosten des Neuteils der Deponie Gröbern beteiligt. 
 
Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem ZAOE und dem Freistaat Sachsen vom 16. 
Dez. 1998/4. Jan. 1999 regelte zur Umsetzung der TA Siedlungsabfall die stufenweise Still-
legung der Verbandsdeponien. 
 
Zur eindeutigen Festlegung der Verantwortlichkeiten von Verband und Verbandsmitgliedern 
wurden ab dem Jahr 2000 weitere Verträge geschlossen: 
– öffentlich-rechtlicher Vertrag ZAOE/Landkreis Meißen zur künftigen abfallwirtschaftlichen 

Zusammenarbeit und Aufgabenabgrenzung vom 16. Jan./24. Febr. 2000, 
– öffentlich-rechtlicher Vertrag ZAOE/Landkreis Sächsische Schweiz zur künftigen abfall-

wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Aufgabenabgrenzung vom 19. Sept. 2000, Nach-
trag vom 24./26. Mai 2003, 

– öffentlich-rechtlicher Vertrag ZAOE/Landkreis Riesa-Großenhain zur künftigen abfallwirt-
schaftlichen Zusammenarbeit und Aufgabenabgrenzung vom 24. Febr./4. Jul. 2000 

– öffentlich-rechtlicher Vertrag ZAOE/Landkreis Weißeritzkreis zur künftigen abfallwirt-
schaftlichen Zusammenarbeit und Aufgabenabgrenzung vom 24. Febr./13. Dez. 2000 

 
In Vorbereitung auf die Beendigung der Ablagerung unbehandelter Siedlungsabfälle auf De-
ponien zum 30. Jun. 2005 wurde Mitte 2000 ein Grundsatzbeschluss zum Logistikkonzept 
und zur Gestaltung von Umladestationen auf den Verbandsdeponien gefasst.  
 
Im Jahr 2003 wurde das Verfahren zur Sicherheitsneugründung des Verbandes (auf der 
Grundlage des Sicherheitsneugründungsgesetzes (SiGrG) vom 8. Apr. 2002) durchgeführt.  
 
Ein nächster Schritt in der Entwicklung des Verbandes war die Übertragung der Inhaber-
schaft der so genannten 3.6er Deponien im Jahre 2004 von den Landkreisen und der Lan-
deshauptstadt Dresden auf den Verband. Dabei handelt es sich um diejenigen bestehenden 
und stillgelegten ortsfesten Abfallentsorgungsanlagen, bei denen kommunale Gebietskörper-
schaften nach § 3 Absatz 6 des SächsABG Verursacher, Grundstückseigentümer oder Inha-
ber der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück sind. Aus den Landkreisen wurden die 
sachlich zuständigen Mitarbeiter für diese Aufgaben in die Geschäftsstelle übernommen. 
 
Nach ersten Anläufen Ende 1996 beantragte die Landeshauptstadt Dresden mit Schreiben 
vom 20. Dez. 2004 endgültig den Austritt aus dem Zweckverband. Entsprechend der gelten-
den Satzungsregelung erfolgte dieser Austritt nach entsprechender Beschlussfassung in der 
Verbandsversammlung mit Wirkung zum 1. Jan. 2006. Die Genehmigung des Regierungs-
präsidiums Dresden für diesen Schritt liegt vor. 
 
Im Jahr 2004 wurden auf Anregung von 3 Landräten umfangreiche Untersuchungen und 
Analysen in Auftrag gegeben, welche zum Ziel hatten, die entstehenden Effekte bei der voll-
ständigen Übertragung aller abfallwirtschaftlichen Aufgaben durch die Landkreise auf den 
ZAOE zu ermitteln. Als Ziel wurde die Bildung eines Kompetenzzentrums Abfall ins Auge 
gefasst. Die Ergebnisse der Untersuchungen, die sich abzeichnenden Entwicklungen (Kreis-
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gebietsreform, Zentralisierungsprozesse in Wirtschaft und Verwaltung) und die positiven Be-
schlussfassungen in den Gremien der Landkreise führten zum 1. Jan. 2006 zur Bildung des 
Kompetenzzentrums mit entsprechender Übernahme der Mitarbeiter aus den Landkreisen. 
Der Landkreis Riesa-Großenhain hat bisher keine Vorteile in der Beteiligung am Kompetenz-
zentrum gesehen. Er bleibt mit der bisherigen Aufgabenteilung Verbandsmitglied und behält 
sich vor, in den Jahren 2008/2009 erneut darüber zu entscheiden. 
 
Waren mit Gründung des Verbandes außer dem Geschäftsführer nur sechs Mitarbeiter in der 
Geschäftsstelle tätig, so sind es durch die aufgezeigte Entwicklung heute fast 60 Mitarbeiter 
in drei Geschäftsbereichen. 
 
Die Aufgaben des Verbandes haben über die Jahre zugenommen, der Aufgabenschwerpunkt 
hat sich verschoben. Anfangs war es die Suche nach einer Zentraldeponie und nach siche-
ren Wegen zu einer verbandseigenen Abfallbehandlungsanlage. Dann kamen zunehmend 
der Betrieb, die Ertüchtigung und Sanierung der Verbandsdeponien sowie der Bau von Um-
ladestationen dazu. Außerdem nahmen die Abschluss- und Nachsorgemaßnahmen auf den 
stillgelegten Anlagen (einschließlich der 3.6er-Anlagen) ein immer größeres Arbeitspotential 
in Anspruch. Mit der vollständigen Übernahme aller Aufgaben der Abfallwirtschaft für die 
Verbandsmitglieder Landkreis Meißen, Landkreis Sächsische Schweiz und Landkreis Weiße-
ritzkreis im Kompetenzzentrum Abfallwirtschaft hat sich die Verbandsstruktur grundlegend 
geändert und der Aufgabenschwerpunkt erneut verschoben. 
 
Die Tätigkeit des Verbandes wird über folgende Satzungen geregelt: 
– Verbandssatzung in der Fassung vom 17. Nov. 2005,  
– Gebührensatzung in der Fassung vom 19. Dez. 2006,  
– Satzung über die Abfallentsorgung im Verbandsgebiet sowie die Benutzung seiner Ab-

fallentsorgungsanlagen vom 19. Dez. 2006, 
– Satzung zur Entschädigung der Mitglieder der Verbandsversammlung (Entschädigungs-

satzung) in der Fassung vom 1. Febr. 2004, 
– Geschäftsordnung in der Fassung vom 8. Apr. 2004. 
 
Weiterhin gelten ab 2007 für das Gebiet des Kompetenzzentrums Abfallwirtschaft die Sat-
zungen über die 
– Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen im Gebiet des Kompetenzzent-

rums Abfallwirtschaft des ZAOE vom 19. Dez. 2006, 
– Erhebung von Gebühren für das Einsammeln, Verwerten und Entsorgen von Abfällen im 

Gebiet des Kompetenzzentrums Abfallwirtschaft des ZAOE vom 19. Dez. 2006 
 
Organe des Verbandes sind: 
– Verbandsversammlung: 16 Vertreter der Kreistage sowie die vier Landräte; 
– Verbandsvorsitzender: Herr Landrat Michael Geisler (Landkreis Sächsische 

Schweiz) 
– Verwaltungsrat:   die vier Landräte der Verbandsmitglieder  
 
Ferner besteht als beschließender Ausschuss der Vergabe- und Finanzausschuss, der im 
Rahmen der ihm übertragenen Kompetenzen Vergabeentscheidungen zu treffen bzw. wichti-
ge Entscheidungsvorlagen vorzuberaten hat. Weiterhin arbeiten im Verband der Gebühren-
ausschuss, der Ausschuss für Abfallentsorgung und der Ausschuss Kompetenzzentrum als 
beratende Ausschüsse. 
 
Geschäftsführer des Verbandes ist seit 1. Jul. 1996 Herr Raimund Otteni. 
 
Die planende und ausführende Tätigkeit des Verbandes erfolgt über die Geschäftsstelle. Die 
Erweiterung der Tätigkeitsfelder der Geschäftsstelle um die Bereiche 3.6er Deponien und 
Kompetenzzentrum Abfallwirtschaft hat zu einer Aufteilung in drei Geschäftsbereiche geführt: 
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– GB I  Finanzen/Verwaltung, 
– GB II  Anlagenbetrieb/Deponien und  
– GB III  Abfallentsorgung/Abfallgebühren.  
 
Zur Erleichterung der Postverwaltung, zur revisionssicheren Ablage und zur einfachen und 
schnellen Einsicht in Dokumente und Schriftstücke wurde ein Dokumentenmanagementsys-
tem (DMS) eingeführt. Mit dem DMS können schnell und, wenn es erforderlich ist, zeitgleich 
Aufgaben an die Mitarbeiter verteilt werden. Kurze Anfragen und Informationen werden vor-
rangig per E-Mail weitergeleitet. Mit diesen Hilfsmitteln konnte die innere Organisation in der 
Geschäftstelle wesentlich rationeller gestaltet werden, und es wird eine schnelle und einheit-
liche Information aller Mitarbeiter erreicht, auch bei der räumlichen Aufteilung der Geschäfts-
stelle über zwei Etagen. Um die Qualität und Effektivität der Arbeit des Verbandes weiter zu 
erhöhen, soll in den nächsten Jahren ein Umwelt- und Qualitätsmanagementsystem in der 
Geschäftstelle aufgebaut werden. Zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Geschäftsstelle 
für die Bürger und Gewerbetreibenden aus dem Gebiet des Kompetenzzentrums Abfallwirt-
schaft wurden ein Service-Telefon und spezielle Service-Zeiten in allen Geschäftsbereichen 
eingerichtet. Die Internetpräsentation des Verbandes wird ständig aktualisiert. Für die Zu-
kunft soll das e-Gouvernment eine wichtige Rolle im Verband spielen. Diese elektronische 
Verwaltung über das Internet soll es den Bürgern und Gewerbetreibenden im Bereich des 
Kompetenzzentrums Abfallwirtschaft zukünftig ermöglichen, Informationen selbständig abzu-
fragen und gebührenrelevante Tatbestände an den ZAOE zu übermitteln. Zurzeit ist nur das 
Ausfüllen von Formularen im Internet möglich, die dann als Fax oder Schreiben an den Ver-
band gesandt werden. 
Für die effektive Verwaltung großer Datenmengen vor allem aus dem Bereich des Kompe-
tenzzentrums Abfallwirtschaft wird die jeweilige Software ständig aktualisiert. 
 
 
4. Umsetzung früherer Konzepte und Maßnahmepläne 
 
Das Abfallwirtschaftskonzept und die zugehörige Maßnahmesatzung von 1992/93 waren 
sehr breit angelegt worden. Konzept und Satzung wurden in ihrer Gesamtheit erfüllt, auch 
wenn sich durch gesetzliche Vorgaben bzw. politische Entscheidungen Schwerpunkte ver-
schoben haben, Aufgaben an die private Entsorgungswirtschaft übergeben wurden oder sich 
die Aufgabenabgrenzung zwischen Verband und Verbandsmitglieder teilweise verändert hat. 
 
Eine umfassende Darstellung der Erfüllung früherer Konzepte enthält Anlage 1. 
 
 
5. Strukturdaten des Verbandsgebietes  
 
Dem Zweckverband gehören gegenwärtig vier Landkreise an. 

 
Verbandsmitglied Einwohner 

per 30.06.2006 
Fläche 

in km² per 31.12.2006 

 
 Landkreis Meißen 149.273 632 

 
 Landkreis Riesa-Großenhain 113.789 821 

 
 Landkreis Sächsische Schweiz 139.230 888 
 
 Landkreis Weißeritzkreis 121.454 766 

  

Gesamt 523.746 3.435 
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Die Landkreise Meißen, Weißeritzkreis und Sächsische Schweiz haben durch  
Übergabe aller abfallwirtschaftlichen Aufgaben an den Verband zum 1. Jan. 2006 innerhalb 
des Verbandes das Kompetenzzentrum Abfallwirtschaft geschaffen. 
 

 
 

Das Verbandsgebiet ist durch die Bundesautobahnen A 4, A 14, A 17, A 13 und die Bundes-
straßen B 6, B 101, B 170, B 172, B 173 großräumig logistisch gut erschlossen. Andererseits 
herrschen in einzelnen Städten und Gemeinden sehr komplizierte Verkehrsverhältnisse, die 
zum Beispiel das Einsammeln und den Transport von Abfällen stark erschweren. Kritische 
Gebiete sind vor allem Orte im Elbsandsteingebirge und in den Ausläufern des Osterzgebir-
ges. 
 
Folgende Industriezweige sind neben der Land- und Forstwirtschaft im Verbandsgebiet vor-
herrschend: 
– Elektrotechnik/Elektronik/Fahrzeugzulieferung, 
– Metall und Kunststoff verarbeitende Industrie, 
– Feinmechanik, 
– Holz- und Papierindustrie, 
– Keramik- und Porzellanherstellung, 
– Nahrungsmittel- und landwirtschaftliche Veredlungswirtschaft, 
– Handelseinrichtungen, 
– Chemische Industrie, 
– Tourismus. 
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Der Verband betreibt folgende abfallwirtschaftliche Anlagen: 
 
Standort  Art der Anlage Bemerkungen 
 
Kleincotta  Umladestation  Inbetriebnahme 1. Jul. 2003 

Gröbern (Neuteil) Deponie  Weiterbetrieb gemäß Ablagerungs-VO 
   Umladestation  provisorische Anlage seit 1. Jun. 2005 
      Neuanlage in Planung 

Freital-Saugrund Umladestation  Inbetriebnahme 1. Jan. 2001 
   Humuswerk  Mitbeteiligung seit 1. Jan. 2006 

Groptitz  Umladestation  Inbetriebnahme 1. Jan. 2001 
 
Von den Umladestationen wird der im Verbandsgebiet eingesammelte Restabfall zu den je 
nach Vertrag aktuellen Abfallbehandlungs- und -beseitigungsanlagen transportiert. 
 
Neben den neun Verbandsdeponien ist der ZAOE Inhaber von weiteren 119 Deponien in den 
Landkreisen (so genannte 3.6er Deponien). Diese Deponien dienen nicht mehr der laufenden 
Abfallentsorgung, sondern unterliegen der Sanierung bzw. Nachsorge durch den Verband 
(siehe Abschnitt 7.)  
 
 
6. Entsorgungsstruktur und Logistikkonzept des Verbandes 
 
Die Aufgaben zur Planung und Durchführung der abfallwirtschaftlichen Maßnahmen des 
Verbandes sind zweigeteilt.  
Aufgaben für alle Verbandsmitglieder (einschließlich Riesa-Großenhain) sind: 
– Errichtung und Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen einschließlich der Anlagen zum 

Umschlagen von Abfällen,  
– Sicherung der ordnungsgemäßen Beseitigung von Restabfällen, 
– Planung, Sanierung, Rekultivierung sowie Nachsorge für stillgelegte Deponien, 
– Erstellung und regelmäßige Fortschreibung von Abfallwirtschaftskonzepten und Abfallbi-

lanzen für das Verbandsgebiet,  
– Öffentlichkeitsarbeit und Abfallberatung, 
– Erstellung der Verbandssatzung und der Gebührensatzung für die Nutzung der Anlagen 

des Verbandes, 
– Erstellung der Gebührenbescheide für die Nutzung der Verbandsanlagen und Führung 

des Verbandshaushaltes. 
Aufgaben für das Kompetenzzentrum Abfallwirtschaft (ohne Landkreis Riesa-Großenhain): 
– Einsammlung und Transport der Abfälle aus Haushalten und sonstigen Herkunftsberei-

chen, 
– Betreiben von Wertstoffhöfen, 
– Öffentlichkeitsarbeit/Abfallberatung,  
– Entsorgung „wilder Ablagerungen“, 
– Erstellung der Abfallwirtschafts- und Abfallgebührensatzung,  
– Erstellung der Abfallgebührenbescheide und Führung des Abfallgebührenhaushaltes. 
 
Die Aufgaben der „Unteren Abfallbehörden“ werden weiterhin durch die Landkreise wahrge-
nommen. 
 
Zur Erreichung seiner abfallwirtschaftlichen Ziele bedient sich der ZAOE vor allem bei den 
Aufgaben des Kompetenzzentrums Abfallwirtschaft Dritter. 
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6.1. Abfallvermeidung 
 
Die Aufgaben des ZAOE bei der Abfallvermeidung orientieren sich in zwei Richtungen. Die 
Schaffung von Anreizen zur Abfallvermeidung und zur Abfalltrennung erfolgt über die Gestal-
tung mengenabhängiger Abfallgebühren. 
Die Umwelterziehung als zweite Richtung ist die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit und der 
Abfallberatung. Im vorliegenden Abschnitt geht es um die Vorbildwirkung des Verbandes in 
Bezug auf umweltgerechte Verhaltensweisen.  
 
Der ZAOE kann sein selbst erzeugtes Abfallaufkommen durch sein Beschaffungs- und 
Vergabewesen entscheidend beeinflussen: 
– Beschaffung von Erzeugnissen, die zu weniger Abfall führen oder aus Abfällen hergestellt 

wurden bzw. deren Herstellung umweltschonend ist (z. B. Recyclingpapier oder chlorfrei 
gebleichtes Papier), 

– Papiereinsparung durch Nachnutzung beschriebenen/bedruckten Papiers und durch die 
Anwendung elektronischer Speicher- und Informationsverbreitungsmittel, 

– Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen und sonstigen Lieferungen unter dem 
Aspekt der Abfallvermeidung (schadstofffreie bzw. -arme Werkstoffe, restlose Nutzung al-
ler anfallenden Erd- und Baustoffe). 

 
Des Weiteren wird der Abfall in allen Einrichtungen des Zweckverbandes durch Bereitstel-
lung entsprechender Sammelgefäße konsequent getrennt. 
 
 
6.2. Sammlung und Transport von Abfällen aus privaten Haushalten 
 
Diese Aufgabe umfasst nur das Gebiet des Kompetenzzentrums Abfallwirtschaft - also die 
Landkreise Meißen, Sächsische Schweiz und Weißeritzkreis. 
Das Einsammeln und Transportieren aller Abfallarten erfolgt grundsätzlich durch beauftragte 
Dritte aus der privaten Entsorgungswirtschaft. Der ZAOE setzt dabei, soweit es vergabe-
rechtlich zulässig ist, auf ortsnahe mittelständische Unternehmen. Auch sich durch die Bil-
dung des Kompetenzzentrums Abfallwirtschaft bietende Synergieeffekte durch Verschiebung 
von Entsorgungsregionen über die Landkreisgrenzen hinaus werden genutzt. So wird der 
Abfall aus der zum Landkreis Meißen gehörenden Gemeinde Klipphausen durch den Entsor-
ger des Weißeritzkreises eingesammelt und der Abfall aus Glashütte, Geising und Bären-
stein (alle Weißeritzkreis) werden von dem im Landkreis Sächsische Schweiz tätigen Unter-
nehmen entsorgt.  
 
6.2.1. Einsammlung und Transport von Restabfall 
 
Zur Restabfallsammlung durch private Entsorgungsunternehmen sind Abfallbehälter mit 80, 
120, 240 und 1.100 Liter Behältervolumen in den Farben schwarz oder grau vorgesehen. 
Darüber hinaus werden 70 l Abfallsäcke für den gelegentlichen Mehranfall von Restabfall 
eingesetzt. Diese Säcke können an den Wertstoffhöfen, in der Geschäftsstelle, in den Au-
ßenstellen des Verbandes in den Landkreisen und bei den Entsorgungsunternehmen gegen 
Gebühr erworben werden.  
Der eingesammelte Restabfall wird zu den Umladestationen des ZAOE transportiert. 
Zur Erfassung der Behälterleerungsdaten und zur Auftragsverwaltung wird ein System zur 
elektronischen Behälteridentifikation und -verwaltung zwischen ZAOE und Entsorgungsun-
ternehmen eingesetzt.  
Restabfall wird 14-tägig eingesammelt. Davon abweichend ist ein kürzerer Abfuhrrhythmus in 
Teilgebieten größerer Städte und für die Entsorgung der 1.100 l-Behälter vorgesehen. 
 
Die Zweiradbehälter werden überwiegend im Teilservice geleert. Das heißt, dass die Behäl-
ter vom Nutzer bereitgestellt werden müssen. Die Vierradbehälter (1.100 Liter) werden im 
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Vollservice geleert. Die Behälter werden durch das Entsorgungsunternehmen geholt und 
nach Entleerung wieder an den Standort zurückgebracht.  
 
Von Mitte 1997 bis Mitte 1998 fanden in mehreren Wohngebieten bei allen Verbandsmitglie-
dern unter Leitung des sächsischen Umweltministeriums und mit fachlicher Begleitung des 
Landesamtes für Umwelt und Geologie Versuche mit Müllschleusen in Großwohnanlagen 
statt. Diese Versuche hatten das Ziel, auch in Großwohnanlagen, in denen nur 1.100 l 
Restabfallsammelbehälter eingesetzt sind, eine verursachergerechte Gestaltung der Abfall-
gebühren zu erreichen. Auf lange Sicht erwiesen sich einige der eingesetzten Systeme als 
technisch anfällig, hatten zu hohe Anschaffungskosten oder führten zu steigender illegaler 
Abfallentsorgung. Heute sind nur noch Müllschleusen in geringer Zahl im Einsatz. An diesen 
Standorten wird der Vorteil der mengengerechten Gebühr höher bewertet als die Kosten für 
Anschaffung, Unterhalt und Sauberhaltung der Müllschleusen. 
 
6.2.2. Einsammlung und Transport von Bioabfall 
 
In der Region Weißeritzkreis wurde das bisherige flächendeckende Angebot reduziert auf 
Gemeinden/Ortsteile mit einem Bestand von mehr als 25 Bioabfallbehältern. In den beiden 
anderen Regionen erfolgt die Sammlung zunächst ausschließlich an Einwohnerschwerpunk-
ten. Das sind in der Region Meißen die Städte Meißen, Radebeul und Coswig sowie die Ge-
meinden Weinböhla, Niederau und Moritzburg und in der Region Sächsische Schweiz die 
Städte Pirna, Heidenau, Neustadt/Sa. und Sebnitz. Es besteht kein Anschlusszwang. Auch 
für die Bioabfallsammlung wird ein Behälteridentifikationssystem genutzt. 
Zur Bioabfallsammlung werden im Umleersystem braune Behälter der Größen 60, 120 und 
240 Liter eingesetzt.  
Grundsätzlich erfolgt die Abfuhr von Bioabfall im 14-tägigen Rhythmus; in den Sommermona-
ten Juni bis August im wöchentlichen Rhythmus. Die eingesammelten Bioabfälle werden an 
die vom ZAOE zugewiesenen Übergabestellen innerhalb oder außerhalb der Regionen ange-
liefert.  
 
6.2.3. Einsammlung, Transport und Verwertung von kommunalem Altpapier 
 
Die haushaltsnahe Erfassung des kommunalen Altpapieranteils erfolgt ab 2007 mittels der 
Blauen Tonne im gesamten Entsorgungsgebiet. Das war vorher nur im Landkreis Sächsische 
Schweiz der Fall, in den anderen Landkreisen wurden Depotcontainer eingesetzt. Für den 
kommunalen Papieranteil wird auf die Mitbenutzung des gesamten Systems (Einsammlung, 
Transport und Verwertung) durch den oder die Lizenzgeber von Verkaufsverpackungen (zz. 
DSD, Landbell, Interseroh und Vfw) orientiert. Bei der Sammlung in Depotcontainern kann 
zwar der Logistikaufwand für den Entsorger geringer sein, als bei Blauen Tonnen. Dem ste-
hen aber Lärmbelästigung der Anwohner, illegale Ablagerungen an den Standplätzen und 
längere Wege zu den Behältern gegenüber, so dass der Verband der Blauen Tonne den 
Vorzug gegeben hat. 
Ein Behälteridentifikationssystem ist im Bereich Altpapiersammlung nicht vorgesehen. 
Zur Altpapiersammlung werden im Umleersystem Zweiradbehälter (120 und 240 Liter) und 
Vierradbehälter (1.100 Liter) eingesetzt. Ein Teil der Behälter der Größe 1.100 l ist an zentra-
len Plätzen in den Wohngebieten sowie an den Umladestationen des ZAOE und an den 
Wertstoffhöfen der Entsorgungsunternehmen aufgestellt. 
Es gelten folgende Abfuhrrhythmen: Zweiradbehälter 4-wöchentlich, Vierradbehälter wö-
chentlich (bei Bedarf auch eine 2 x wöchentliche Leerung). Das eingesammelte Papier wird 
an eine Übergabestelle für die Verwertung angeliefert.  
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6.2.4. Wertstofferfassung der Systembetreiber nach § 6 Abs. 3 der Verpackungsver-
ordnung 

 
Der Vollständigkeit halber wird hier auch auf die dualen Erfassungssysteme verwiesen, die 
von privaten Unternehmen wie der DSD GmbH, Interseroh, Landbell und Vfw betrieben wer-
den. 
Verkaufsverpackungen werden überwiegend haushaltnah in Gelben Säcken im 14-tägigen 
Rhythmus eingesammelt. In einigen Orten und Ortsteilen sind Gelbe Tonnen zugelassen, in 
Großwohnanlagen auch Depotcontainer. 
Glas wird in den Farben weiß, grün und braun in Depotcontainern erfasst. 
Papier, Pappe, Kartonagen werden in Blauen Tonnen grundstücksnah gesammelt. 
 
Mit den Systembetreibern für die Sammlung und Verwertung von Papier, Glas und Verkaufs-
verpackungen wurden entsprechende Abstimmungsvereinbarungen getroffen. 
 
Langfristig beobachtet der Verband bundesweite Aktivitäten zur gemeinsamen Einsammlung 
von Wertstoffen und Restabfall. Der Verband geht davon aus, dass die Getrenntsammlung in 
den nächsten Jahren im Wesentlichen beibehalten wird. Interessant sind Versuche in der 
Stadt Leipzig, Verpackungen zusammen mit Elektrokleingeräten in der Gelben Tonne zu 
erfassen. Diese Kleingeräte landen auch im Verbandsgebiet noch zu oft im Restabfall. Auch 
die Erfassung artgleicher Kunststoffe zusammen mit Verpackungen wird durch den Verband 
für sinnvoll und möglich gehalten. Dazu fehlen aber in der Bundesrepublik Deutschland noch 
die rechtlichen Voraussetzungen. 
 
6.2.5. Einsammlung und Transport von Grünabfällen 
 
Das Erfassen von Weihnachtsbäumen wird als Straßensammlung durchgeführt. Die anderen 
Grünabfälle werden mehrmals im Jahr an festgelegten und im Abfallkalender benannten 
Standorten über Container abgefahren. Standort und Termine werden mit den Stadt- und 
Gemeindeverwaltungen abgestimmt. Eine Abgabe der Grünabfälle auf den Wertstoffhöfen ist 
auch möglich. 
 
6.2.6. Einsammlung und Transport von Sperrmüll (Abrufsammlung) 
 
Die Sammlung von Sperrmüll in haushaltstypischen Mengen erfolgt im Bestellsystem per 
Bestellkarte. Der Sperrmüll wird am Straßenrand zur Abholung bereitgestellt und durch die 
beauftragten Entsorger an die Umladestationen des ZAOE angeliefert. 
 
6.2.7. Einsammlung und Transport von Elektro- und Elektronikaltgeräten (Abrufs-

ammlung) 
 
Sammlung und Transport von Elektrogeräten erfolgen mit Bestellkarte auf Abruf. Der Trans-
port der Geräte durch die Entsorger erfolgt zu den Übergabestellen laut ElektroG. Eine kos-
tenlose Abgabe der Geräte auf den Umladestationen und Wertstoffhöfen ist auch möglich. 
 
6.2.8. Mobile Sammlung, Transport und Verwertung/Beseitigung von Schadstoffen 
 

Die Sammlung von Schadstoffen und Beleuchtungskörpern (gemäß ElektroG, Anhang 1, 
Kategorie 5) aus Haushalten erfolgt mit dem Schadstoffmobil an festgelegten und im Abfall-
kalender bekannt gemachten Sammelpunkten im gesamten Entsorgungsgebiet. 
Die Schadstoffe werden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen der geordneten Ent-
sorgung zugeführt und die Beleuchtungskörper zu den Übergabestellen nach ElektroG trans-
portiert. Die Sammlung und Entsorgung von Schadstoffen umfasst grundsätzlich sämtliche 
besonders überwachungspflichtigen Abfälle aus Haushalten und anderen Herkunftsberei-
chen in haushaltsüblichen Mengen (jeweils bis zu 25 kg/Anlieferung), einschließlich Fahr-
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zeugbatterien und sonstigen Batterien. Es finden jährlich zwei Sammelaktionen statt (Früh-
jahr und Herbst). Pro Sammelaktion und Region sind dabei mindestens zwei Samstage vor-
gesehen. 
 
6.2.9. Entsorgung illegaler Ablagerungen 
 
Diese Aufgabe wird differenziert von den Landkreisen und dem ZAOE bearbeitet. Für den 
abfallrechtlichen Vollzug und damit z. B. für die Ermittlung des Verursachers der illegalen 
Abfallablagerung sind die Unteren Abfallbehörden in den Landkreisen zuständig. Aufgabe 
des Verbandes ist es, die Entsorgung der Abfälle durchzuführen oder zu organisieren, sofern 
die Entsorgung nicht durch den ermittelten Verursacher selbst erfolgt. Dies geschieht entwe-
der durch Direktbeauftragung eines Entsorgungsunternehmens oder durch den Einsatz von 
zwei ARGE-Mitarbeitern mit einem kleinen Fahrzeug. Dies schließt auch illegale Ablagerun-
gen an den Wertstoffcontainern ein, die durch die Gemeinden gereinigt werden. Auch die im 
Zuge organisierter Aktionen durch Vereine und Gemeinden zusammen getragenen Abfälle 
werden durch den ZAOE entsorgt, der erforderlichenfalls entsprechende Sammelsäcke be-
reitstellt. 
 
 
6.3. Entsorgung von Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushal-

ten 
 
Die Entsorgung von Abfällen aus Industrie und Gewerbe wird differenziert durchgeführt. 
Restabfall, Bioabfälle (außer tierische Abfälle), Papier/Pappe/Kartonagen, Verpackungen mit 
dem Grünen Punkt und Glas werden über die für die Entsorgung der Haushalte zugelasse-
nen Systeme mit entsorgt, sofern sie haushaltübliche Mengen nicht überschreiten. Grünab-
fälle, sperrige Abfälle und Elektroaltgeräte können direkt an die Umladestationen angeliefert 
werden. 
Die Anlieferung weiterer Abfälle ist im Einzelfall entsprechend der Genehmigungen für die 
einzelnen abfallwirtschaftlichen Anlagen des Verbandes zu klären. 
 
 
6.4. Betrieb von Wertstoffhöfen 
 
Neben den Wertstoffhöfen auf den vier Umladestationen des ZAOE (siehe Punkt 5.) werden 
weitere Wertstoffhöfe im Auftrag des Verbandes an folgenden Standorten betrieben:  
– Region Meißen:   Stadt Meißen, Gemeinde Weinböhla, 

– Region Sächsische Schweiz: Stadt Neustadt/Sa.,  

– Region Weißeritzkreis: Stadt Dippoldiswalde und Stadt Altenberg (in Altenberg 
nur April bis Oktober). 

 
An den Wertstoffhöfen werden im Auftrag des ZAOE folgende Abfallfraktionen (jeweils haus-
haltsübliche Mengen) getrennt angenommen: 
– Grünabfall, 
– Elektro- und Elektronikaltgeräte (E-Schrott nach ElektroG, Anhang 1 (außer Kategorie 5 – 

Beleuchtungskörper), 
– Sperrmüll (ausschließlich am Standort Neustadt/Sa. gegen Abgabe der Bestellkarte), 
– Papier, Pappe und Kartonagen (nur Umladestationen Gröbern, Kleincotta und Freital-

Saugrund), 
– Gelbe Säcke mit Leichtverpackungen, 
– Altglas (getrennt nach Farben weiß, grün und braun), 
– PKW- und Zweiradreifen mit und ohne Felge, 
– Bauschutt, Asbest (nur auf den Umladestationen des Verbandes), 
– Haushaltschrott. 
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6.5. Abfallverwertung  
 
Das Abfallwirtschaftskonzept des ZAOE ist darauf ausgerichtet, den Erfordernissen einer 
modernen Abfall- und Kreislaufwirtschaft zu entsprechen. Dies beinhaltet die größtmögliche 
Abschöpfung der in den Abfällen enthaltenen Verwertungspotenziale. Dazu stellt der Ver-
band für das Gebiet des Kompetenzzentrums Abfallwirtschaft überwiegend im Holsystem 
grundstücksnah Getrennterfassungssysteme bereit (Gelbe Säcke/Tonnen für Verpackungen, 
Blaue Tonnen für Papier und Pappe, Braune Tonnen für Bioabfälle, Bestellkartensystem für 
Elektroaltgeräte und Sperrmüll). Des Weiteren schafft der Verband Anreize zur getrennten 
Bereitstellung verwertbarer Abfälle über das mengenabhängige Gebührensystem. Er organi-
siert auch ein flächendeckendes Bringesystem für Glas und Grünabfälle. Durch entspre-
chende Vertragsgestaltung sichert er auch die Verwertung der getrennt erfassten Abfälle, 
sofern dies nicht schon durch Gesetze und Verordnungen geregelt ist. 
 
6.5.1. Verwertung von kommunalem Altpapier 
 
Die Sortierung (soweit erforderlich) und Verwertung bzw. Vermarktung des durch den jeweili-
gen Einsammler an eine Übernahmestelle angelieferten kommunalen Altpapiers erfolgt durch 
private Entsorger. Der Verband führt keine Eigenvermarktung durch. Die Art des verwende-
ten Sortierverfahrens, dessen technische Ausgestaltung sowie die anschließende Verwer-
tung bzw. Vermarktung wird durch den Verband nicht vorgeschrieben.  
 
6.5.2. Verwertung von Glas und Verkaufverpackungen mit dem ĂGr¿nen Punkt“ 
 
Die Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen und Glas obliegt den Systembe-
treibern gemäß Verpackungsverordnung.  
 
6.5.3. Verwertung von Bio- und Grünabfällen 
 
Die eingesammelten Bio- und Grünabfälle werden an die vom ZAOE zugewiesenen Überga-
bestellen angeliefert. Unter Berücksichtigung der langfristigen vertraglichen Bindung des 
ZAOE mit der Weißeritz Humuswerk GmbH & Co KG soll in dieser Anlage der Hauptteil der 
Bioabfallmengen aus dem Gebiet des Kompetenzzentrums verwertet werden. Das Humus-
werk hat seinen Standort an der Umladestation Freital-Saugrund, Region Weißeritzkreis, 
arbeitet mit Rotteboxen und hat eine Jahreskapazität von 13.000 t. 
 
6.5.4. Verwertung von Sperrmüll 
 
Der im Rahmen der Abrufsammlung mit Bestellkarte und durch Direktanlieferung an den Um-
ladestationen und Wertstoffhöfen erfasste Sperrmüll wird durch vertraglich gebundene Dritte 
über die Umladestationen des ZAOE einer Verwertung zugeführt. Ort und Art der Behand-
lung und Verwertung wird durch den ZAOE nicht vorgeschrieben. Bei der Leistungsaus-
schreibung und Vertragsgestaltung wird aber auf die Einhaltung der Altholzverordnung ge-
achtet. 
 
 
7. Umladestationen 
 
Der Zweckverband Abfallwirtschaft hat auf dem Gelände seiner Verbandsdeponien Umla-
destationen errichtet (siehe Abschnitt 5.) Der über Sammelbehälter erfasste Restabfall aus 
den Sammelfahrzeugen der beauftragten Entsorgungsunternehmen und der direkt angelie-
ferte Restabfall werden in Großcontainer umgeladen und dabei verdichtet. So wird ein wirt-
schaftlicher Ferntransport zu den Verbrennungsanlagen in Lauta/Sachsen und Leu-
na/Sachsen-Anhalt gewährleistet. Der Ferntransport wird durch den ZAOE nach öffentlicher 
Ausschreibung an qualifizierte Transportunternehmen vergeben. 
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Die Umladestationen sind gleichzeitig auch Übergabestellen für die sperrigen Abfälle an das 
Verwertungsunternehmen für die sperrigen Abfälle. 
Alle Umladestationen besitzen einen Kleinanlieferbereich, auf dem Kleinstmengen aus der 
Bevölkerung angenommen werden. Sie erfüllen somit auch die Funktion von Wertstoffhöfen.  
An allen abfallwirtschaftlichen Anlagen sind geeichte Fahrzeugwaagen installiert, die eine 
genaue Erfassung aller ein- und ausgehenden Abfallströme gewährleisten. Die Wiegedaten 
bilden eine wichtige Grundlage für die Erstellung von Gebührenbescheiden und für die jährli-
chen Abfallbilanzen.  
Der Verband betreibt die Umladestationen mit eigenem Personal und eigener Technik. 
 
 
8. Deponien 
 
Die einzige noch im Verbandsgebiet betriebene Deponie ist der Neuteil der Deponie Gröbern 
im Landkreis Meißen. Sie wird seit 1. Jan. 1998 durch den ZAOE betrieben. Entsprechend 
der TA Siedlungsabfall wurde die Ablagerung unbehandelter Abfälle zum 31. Mai 2005 be-
endet. Jetzt ist gemäß Abfallablagerungsverordnung nur noch die Ablagerung mineralischer 
und anderer inerter Abfälle sowie von vorbehandelten Abfällen (mbA-Abfälle) genehmigt. Die 
Entscheidung für die Ablagerung richtet sich nach den Schlüsselparametern der Verordnung 
vom 13. Dez. 2006 zur Umsetzung der Ratsentscheidung vom 19. Dez. 2002 zur Festlegung 
von Kriterien und Verfahren für die Annahme von Abfällen auf Abfalldeponien. 
Wichtige Daten zur Deponie Gröbern sind in Anlage 2 zusammengefasst. 
 
 
9. Restabfallbeseitigung 
 
Nach dem Vermeiden und Verwerten verbleiben Restabfallmengen, die dauerhaft von der 
Kreislaufwirtschaft auszuschließen und ohne Beeinträchtigung der Umwelt zu beseitigen 
sind. Die thermische Abfallbehandlung ist dafür neben anderen Verfahren eine technisch 
ausgereifte, praktisch erprobte und ökologisch verantwortbare Technologie. 
Nach der 2005/06 durchgeführten EU-weiten standort- und verfahrensoffenen Ausschreibung 
hat der Verband aktuelle Verträge zur Behandlung seiner Restabfälle geschlossen. Nach 
diesen Verträgen verteilen sich die Restabfall-Mengenströme des Verbandes folgenderma-
ßen: 
– 50.000 (+/- 2.500) Jahrestonnen können bis 2016 in die Müllverbrennungsanlage TREA 

Leuna geliefert werden, 

– 17.000 (+/- 500) Jahrestonnen bis 2011 in die Müllverbrennungsanlage TA Lauta, 

– 17.000 (+/- 500) Jahrestonnen gehen bis 2009 in die Müllverbrennungsanlage TA Lauta. 

 
Dabei werden zunächst immer die Kontingente mit den günstigsten Kosten ausgeschöpft. 
 
Mit dieser modular aufgebauten Verteilung der Abfallströme kann sich der ZAOE sowohl an 
das langfristig sinkende Restabfallaufkommen als auch an kurzzeitige Mengenschwankun-
gen anpassen. 
 
 
10. Sanierung, Abschluss und Nachsorge der stillgelegten Deponien 
 
Der Zweckverband ist Inhaber von zwei Gruppen stillgelegter Deponien. Die erste Gruppe 
umfasst Deponien, die der Verband oder seine Mitglieder nach 1993 zur Ablagerung von 
Abfällen genutzt haben. In diesen Deponien finden auf Grund des hohen Anteils organischer 
Bestandteile im Restabfall Deponiegasbildungsprozesse statt. Frei werdende Deponiegase 
verursachen nicht nur unangenehme Gerüche, sondern höchst klimarelevante Emissionen, 
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die Pflanzen schädigen und Verpuffungen, Explosionen sowie Schwelbrände auslösen kön-
nen. Andererseits weisen sie ein hohes nutzbares Energiepotential auf. Deshalb wird das 
Deponiegas kontrolliert in einem System von Rohren und Gasbrunnen gefasst und – sofern 
dies technisch sinnvoll ist – in einem Blockheizkraftwerk verbrannt. Ein Teil der dabei ge-
wonnenen Energie wird thermisch auf den Deponieanlagen genutzt. Der größere Teil wird 
zur Erzeugung von Strom genutzt, der ins öffentliche Netz eingespeist wird. Der Verband 
betreibt auf 4 seiner 9 Deponien Blockheizkraftwerke: in Gröbern, Groptitz, Kleincotta und auf 
der Langebrücker Straße. Auf den anderen Deponien erfolgt eine passive Entgasung über 
eine Verbrennungsfackel. Zur Abdichtung gegen austretendes Deponiegas und eintretendes 
Oberflächenwasser werden die Deponien mit einer Oberflächenabdeckung und nach Been-
digung aller Setzvorgänge mit einer Oberflächenabdichtung versehen. Einige Deponien ha-
ben auch ein System zum Fassen des Sickerwassers, so in Cunnersdorf, Gröbern, z. T. 
Kleincotta. In Rennersdorf und Waldhaus sammelt sich ein Gemisch aus Sickerwasser und 
Grundwasser an. Alle Deponien haben ein System zum Fassen des Oberflächenwassers in 
Regenrückhaltebecken. Einige Rückhaltebecken (Groptitz, Langebrücker Straße, Freital-
Saugrund) sind mit einer Versickerung gekoppelt. Die für die Fassung von Gas und Wasser 
dienenden Bauwerke auf den Deponien haben einen unterschiedlichen Entwicklungsstand 
und werden in Etappen und Bauabschnitten realisiert.  
Folgende Deponien, die der ZAOE oder eines seiner Verbandsmitglieder nach 1993 zur Ab-
lagerung von Restabfällen genutzt hat, befinden sich in der Inhaberschaft des Verbandes: 

 

Standort  Art d. Anlage Bemerkungen 

Kleincotta  Deponie Betrieb durch ZAOE seit 1. Jan. 1995 
Ende Ablagerung unbehandelter Abfälle 30. Jun. 2003; Nach-
sorge 

 
Gröbern 

 
Neuteil 

 
Deponie  

 
Betrieb durch ZAOE seit 1. Jan. 1998 
Ende Ablagerung unbehandelter Abfälle 31. Mai 2005 
danach Weiterbetrieb gem. Abfallablagerungsverordnung 

  
Altteil 

 
Deponie  
 

 
Übernahme durch ZAOE am 1. Jan. 1998 - bereits verfüllt -; 
Nachsorge 

 
Cunnersdorf 

 
Deponie  

 
Betrieb durch ZAOE seit 1. Jan. 1995 
Ende Ablagerung unbehandelter Abfälle 30. Jun. 2003; Nach-
sorge 

 
Freital-Saugrund 

 
Deponie  
Schlammteich 2 

 
Betrieb durch ZAOE seit 1. Jan. 1995 
Ende Ablagerung unbehandelter Abfälle 31. Dez. 2000; Nach-
sorge 

  Deponie Schlamm-
teich 3 

Betrieb durch ZAOE seit 2. Sept. 2002 
Ende Ablagerung inerter Materialien 2005 

 
Groptitz 

   
Deponie 

 
Betrieb durch ZAOE seit 1. Jan. 1995 
Ende Ablagerung unbehandelter Abfälle 31. Dez. 2000; Nach-
sorge 

 
Langebrücker Straße 

 
Deponie 

 
Betrieb durch ZAOE seit 1. Jan. 1995 
Ende Ablagerung unbehandelter Abfälle 30. Jun. 1999; Nach-
sorge 

 
Baßlitz 

  
Deponie 

 
Betrieb durch ZAOE seit 1. Jan. 1995 
Ende Ablagerung unbehandelter Abfälle 31. Dez. 1998; Nach-
sorge 

 
Waldhaus 

  
Deponie 

 
Betrieb durch ZAOE seit 1. Jan. 1996 
Ende Ablagerung unbehandelter Abfälle 15. Apr. 1998; Nach-
sorge 
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Standort  Art d. Anlage Bemerkungen 

 
Rennersdorf 

 
Deponie 

 
Betrieb durch ZAOE seit 1. Jan. 1995 
Ende Ablagerung unbehandelter Abfälle 30. Jun. 1997; Nach-
sorge 

 
 
Die zweite Gruppe von Deponien, die sich in Inhaberschaft des Verbandes befinden, sind 
Altdeponien nach § 3 Abs. 6 SächsABG. Dabei handelt es sich um diejenigen bestehenden 
und stillgelegten ortsfesten Abfallentsorgungsanlagen, bei denen kommunale Gebietskörper-
schaften Verursacher, Grundstückseigentümer oder Inhaber der tatsächlichen Gewalt über 
das Grundstück sind. 
 
– Landkreis Meißen:   36 Anlagen 
– Landkreis Kamenz:  9 Anlagen 

(jetziger Inhaber Landkreis Meißen) 
– Landkreis Riesa-Großenhain:  27 Anlagen 
– Landkreis Sächsische Schweiz:  22 Anlagen 
– Landkreis Weißeritzkreis:  26 Anlagen. 
 
In diesen Altanlagen sind die Abfälle überwiegend so weit mineralisiert, dass keine Gasbil-
dungsprozesse mehr stattfinden. Hier sind außer dem Extremfall der Auskofferung und Ver-
bringung des Abfalls auf eine andere Deponie oder Abfallbehandlungsanlage vor allem der 
Schutz vor eindringendem Wasser (Abdeckung, Abdichtung) und die Einpassung der Altde-
ponie in die Landschaft (Profilierung, Rekultivierung) notwendig. 
Der ZAOE hat als Inhaber der Deponien die Planungsleistungen und Baumaßnahmen zur 
Herstellung der Endkontur, der Oberflächenabdichtung, der aktiven Entgasung und Gasver-
wertung durchzuführen, um das Gelände zu rekultivieren und alle sonstigen erforderlichen 
Vorkehrungen zu treffen, die sicherstellen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträch-
tigt wird. Dabei sind nicht nur die gegenwärtigen Gefahren zu berücksichtigen (Gefahrenab-
wehr). Die Maßnahmen müssen auch die Abwehr zukünftiger Gefahren zum Ziel haben 
(Vorsorge). 
 
In Abhängigkeit von: 
– Deponievolumen, Flächenbeanspruchung, Stoffgefährlichkeit und Inertisierungsgrad der 

Abfälle, 
– Standortverhältnissen (vor allem der hydrogeologischen Situation), 
– Sickerwasseremissionen, 
– Deponiegasemissionen, 
– Gefährdungen der Anwohner und  
– Einflüssen auf sensible Nutzungen, Schutzgüter und Schutzgebiete 
sind alle Deponien Gefährdungsklassen zugeordnet worden, nach denen sich die erforderli-
chen Nachsorgemaßnahmen richten. 
Dabei gilt nach der sächsischen Altlastenmethodik folgende Klassenzuordnung: 
K I: unter 25.000 m³ Ablagerungsvolumen; hauptsächlich Siedlungsabfall und Bauschutt 

mit geringem Schadstoffgehalt und weitgehender Inertisierung → geringes Gefähr-
dungspotenzial → geringer Handlungsbedarf.  
Hier ist nach der Profilierung (5 % Gefälle) des Deponiekörpers eine Oberflächenab-
deckung von mindestens 1,0 m Mächtigkeit als einfache Sicherungs- und Rekultivie-
rungsmaßnahme ausreichend. Zur Sicherung gegen Bodenerosion erfolgt eine Ra-
senansaat. 
 

K II: 25.000 bis 150.000 m³ Ablagerungsvolumen; hauptsächlich Siedlungsabfall und Bau-
schutt sowie Industrie- und Gewerbeabfall mit Schadstoffanreicherung und geringer 
Inertisierung → mittleres Gefährdungspotenzial → mittlerer Handlungsbedarf. 
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Für Altdeponien der Klasse II ist eine Oberflächenabdichtung (mehrschichtiges Sys-
tem aus Ausgleichs-, Gasdrain-, Dichtungs-, Entwässerungs- und Rekultivierungs-
schichten) erforderlich. Die Profilierung des Deponiekörpers muss nach Abklingen der 
Setzungen ein Mindestgefälle von 5 % garantieren.  
 

K III: über 150.000 m³ Ablagerungsvolumen; neben Siedlungsabfall und Bauschutt erhebli-
che Mengen Industrie- und Gewerbeabfall mit hoher Schadstoffanreicherung; Schad-
stoffkonzentrationen im Grundwasser; Deponiegas in hoher Menge; Deponiekörper 
befindet sich im Grundwasserbereich oder liegt innerhalb von Trinkwasserschutzzo-
nen → hohes Gefährdungspotenzial → umfangreicher Handlungsbedarf. 
K III-Deponien erfordern Kombinationsdichtungen in Anlehnung an die TA Siedlungs-
abfall. 

 
Parallel zu diesen Maßnahmen sind Nachsorgemaßnahmen für alle Deponien durchzufüh-
ren, die neben einem Monitoringprogramm auch die Pflege der begrünten und bepflanzten 
Fläche sowie den Betrieb und die Instandhaltungsmaßnahmen für die technischen Anlagen 
umfassen, sofern auf der jeweiligen Deponie solche vorhanden sind: 
– Deponieentgasungsanlagen mit Gasbrunnen, Leitungen, Regelstationen, Blockheizkraft-

werke zur Verstromung, Kondensatfassungen, Schächte, 
– Oberflächenentwässerung mit Kaskaden, Durchlässen, Auffangbecken, 
– Einfriedungen, Zufahrtswege, technische Gebäude. 

 
Auf den Deponien Kleincotta und Gröbern führen der ZAOE und die TU Dresden/Bereich 
Tharandt seit drei Jahren Untersuchungen zum Anwachsen von Gehölzen an Stressstandor-
ten durch. Hier finden zusammen mit city-forest GmbH auch Rekultivierungsseminare statt. 
Außerdem arbeitet der Verband in der Deutschen Bodengesellschaft mit. 
In Anlage 3 sind alle Deponien, ihre Zuordnung zu den K-Stufen und der Sanierungsstand 
aufgeführt. Für die ab 2008 geplanten Sanierungsleistungen gilt grundsätzlich der Vorbehalt 
der Bewilligung von Fördermitteln für den Beginn der Sanierungsmaßnahmen. 
 
 
11. Zwischenlagerflächen für katastrophenbedingt anfallende Abfälle 
 
Nach Schlussfolgerung S 13 des Abfallwirtschaftsplanes 2004 des Freistaates Sachsen ha-
ben die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger und damit auch der ZAOE geeignete Flä-
chen zur schnellen und reibungslosen Zwischenlagerung von Abfällen bei Katastrophenfällen 
vorzuhalten, von denen die Abfälle dann anschließend ordnungsgemäß zu entsorgen sind. In 
Abstimmung mit den Kreisverwaltungen sind Flächen festzulegen, die aktuell (noch) nicht 
genutzt werden, die einen geringen Verkehrswert haben oder bei denen aus früheren Situati-
onen (z. B. Augusthochwasser 2002) bekannt ist, dass sie schnell zur Nutzung gesperrt und 
auch wieder schnell und ohne das Hinterlassen größerer Umweltbelastungen beräumt wer-
den können (z. B. große Parkplätze). 
 
Bisher hat der ZAOE folgende Flächen auf seinen Verbandsanlagen als Havarieflächen fest-
gelegt und entsprechend frei gehalten: 
 
– Deponie Gröbern 13.000 m² als Fläche vorgehalten 
– Deponie Groptitz 1.200 m² Havarielagerplatz 
– Deponie Freital 500 m² Havarielagerplatz 
– Deponie Kleincotta 700 m² Havarielagerplatz 
– Deponie Langebrücker Straße  800 m² asphaltierte Fläche 
– Deponie Cunnersdorf 950 m² asphaltierte Fläche 
– Kompostanlage Bielatal 2.800 m² asphaltierte Fläche 
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Nach den Erfahrungen der letzten Hochwasser werden diese Flächen vermutlich nicht in 
allen Fällen ausreichen, so dass in Abstimmung mit den Kommunalverwaltungen weitere 
Flächen, vor allem ortsnah, festzulegen sind. 
 
 
12. Öffentlichkeitsarbeit 
 
Ziel der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist es, in den Medien über die Aufgaben und Ziele 
des Verbandes zu informieren, den Bekanntheitsgrad zu stärken und somit die Akzeptanz für 
das Handeln des Verbandes zu erhöhen. 
Mit der Übertragung der Aufgaben Einsammeln und Befördern von den Landkreisen auf den 
Zweckverband und der Gründung des Kompetenzzentrums erweiterte sich der Umfang der 
Öffentlichkeitsarbeit erheblich. Zu den bisherigen Aufgaben des Zweckverbandes - ord-
nungsgemäße Beseitigung der Restabfälle, Abschluss der Deponien und die Restabfallbe-
handlung - kommt nun der gesamte Komplex des Einsammelns und Transportierens der Ab-
fälle aus Haushalten und anderen Herkunftsbereichen hinzu. Das bedarf einer regelmäßigen 
und intensiven Information der Bevölkerung und von Gewerbe und Industrie. Auch muss der 
Grundsatz des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes - Vermeiden vor Verwerten und Be-
seitigen – immer wieder erläutert werden, um die umweltgerechte, rechtskonforme und wirt-
schaftliche Entsorgung der Abfälle durchzusetzen. Bei Änderungen der Rechtslage, Verän-
derungen der Anliefer- und Abgabestandorte oder der Sammeltechnologie gilt es, schnell 
und flexibel Bürger und Gewerbetreibende zu informieren und zu beraten. 
Der ZAOE hat als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger selbst keine Möglichkeit, Abfall 
vermeidende Maßnahmen bei den Bürgern, in Industrie und Gewerbe anzuordnen. Er kann 
aber durch seine Arbeit Einfluss auf das Abfallverhalten nehmen und Wissen über die Abfall-
vermeidung und richtige Trennung sowie zur Verwertung von Abfällen vermitteln. Wichtige 
Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit dafür sind: 
– Pressemitteilung 

Die Pressemitteilung muss aktuell, knapp und sachlich geschrieben sein. Da die Medien 
nicht zum Abdruck verpflichtet sind, werden die Pressemitteilungen auch an die Stadt- 
und Gemeindeverwaltungen zur Veröffentlichung in den Amtsblättern weitergeleitet. 

– Pressekonferenz/Pressegespräch 
Diese Form der Pressearbeit hat den Vorteil der Erläuterungsmöglichkeit. Sie bietet sich 
bei größeren Themen an, z. B. Änderungen in der Abfallwirtschaft im Gebiet des Kompe-
tenzzentrums, Vorstellung der Abfallbilanz, Deponiebaumaßnahmen, Inkrafttreten neuer 
Gesetze und Verordnungen und deren Umsetzung im Verbandsgebiet.  

– Informationsmaterialien 
Es werden regelmäßig Informationsmaterialien zu verschiedenen Themen und in unter-
schiedlicher Form erarbeitet (Faltblätter, Broschüren). Die Verteilung (Hauswurfsendung 
oder Auslegen in öffentlichen Einrichtungen) richtet sich nach dem jeweiligen Zweck, um 
Aufwand und Nutzen im richtigen Verhältnis zu wahren. 

– Präsentation des Verbandes im Internet 
Das Internet gewinnt zunehmend an Bedeutung, was auch am ansteigenden E-Mail-
Schriftverkehr spürbar ist. Verschiedene Formulare können bereits im Internet herunter 
geladen oder ausgefüllt werden, müssen aber noch per Post oder Fax zugeschickt wer-
den, da sie derzeit nur mit Unterschrift gültig sind. Wichtig ist die ständige Aktualisierung 
der Internetseiten. Die Bereiche Presse, Sitzungstermine, Ausschreibungen, Bildarchiv 
werden durch den ZAOE eigenständig aktualisiert. Alle anderen Bereiche werden über 
eine Agentur gepflegt. 

– Image-/Informationsanzeigen 
Im Gegensatz zur Pressearbeit bietet die Insertion einer Anzeige die Sicherheit einer 
Veröffentlichung und ist als ein Instrument der Öffentlichkeitsarbeit nicht zu unterschät-
zen. 
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– Abfallkalender für das Gebiet des Kompetenzzentrums Abfallwirtschaft 
Der Abfallkalender wird jedem Haushalt im Gebiet des Kompetenzzentrums zugestellt. 
Gemeinsam mit den Abfallberatern wurde für 2007 ein Abfallkalender mit weitestgehend 
einheitlichem Layout, aber unterschiedlichem lokalen Bezug erarbeitet. Neu ist, dass der 
Abfallkalender anzeigengestützt ist. Für die nächsten Ausgaben muss eine einheitliche 
Darstellung der Entsorgungstermine erreicht werden. 

– Abfall-Ticker 
Der Abfall-Ticker als Informationsblatt des Verbandes erscheint seit 2003 zweimal pro 
Jahr, im I. und im III. Quartal. Er wird im Gebiet des Kompetenzzentrums in allen Stadt- 
und Gemeindeverwaltungen und auf den Umladestationen ausgelegt. 

– Werbemittel des ZAOE 
Werbemittel weisen durch einen Aufdruck auf den Verband hin. Hierbei wird verstärkt 
auch auf die Internetadresse des Verbandes aufmerksam gemacht. Sie werden einge-
setzt bei Veranstaltungen, zum „Tag der offenen Tür“ und bei Schulprojekten.  

– Vorträge 
Vorträge im Rahmen von Fachtagungen etc. sind wichtig für den Verband, um seine fach-
liche Kompetenz und Außenwirkung zu erhöhen. 

– Öffentliche Bekanntmachungen 
Je nach Situation werden für öffentliche Bekanntmachungen das Sächsische Amtsblatt 
oder die Amtsblätter der Städte und Gemeinden genutzt.  

 
Ein wichtiger Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes ist die Wissensvermittlung an 
Lehrer und Schüler. Zu den Themen Abfallvermeidung, getrennte Erfassung, sichere und 
umweltfreundliche Verwertung und Beseitigung, Betrieb von Umladestationen, Abschluss 
und Nachsorge von Deponien hat der Verband gemeinsam mit den Abfallberatern der Ver-
bandsmitglieder im Jahr 2001 Informationsmaterialien für alle Grund- und Mittelschulen erar-
beitet. Die Materialien mit theoretischen Ausführungen, Folien und Arbeitsblättern bilden eine 
gute Grundlage für den Lehrer, ohne spezielle Vorkenntnisse das Thema Abfallwirtschaft in 
seinen Unterricht einzubinden.  
Gute Erfahrungen konnten bei Projekttagen in den Schulen gesammelt werden. In Abstim-
mung mit dem jeweiligen Lehrer wird das Programm festgelegt, welches ein bis fünf Tage 
umfassen kann. So werden theoretische Kenntnisse vermittelt, mit Verpackungsabfällen ge-
bastelt, Papier geschöpft oder Exkursionen zu Entsorgungsanlagen durchgeführt. 
Seit sieben Jahren wird der Tag der offenen Tür auf den Anlagen in Gröbern, Kleincotta und 
Freital-Saugrund angeboten und von den Schulen gut angenommen. Je nach Anlage werden 
zwischen 300 und 700 Schüler an ein oder zwei Tagen über die sanierte Deponie und durch 
die Umladestation geführt. An Ständen können sich die Schüler weiter informieren und bei 
einem Preisrätsel das erworbene Wissen testen. Die Schüler erhalten Projektaufgaben, die 
während des Rundganges zu lösen sind. An dem darauf folgenden Sonnabend hat dann die 
Bevölkerung die Möglichkeit, die Anlagen unter sachkundiger Führung zu besichtigen. Ent-
sorgungsunternehmen präsentieren ihre Technik, Abfallberatung gibt es vor Ort. Des Weite-
ren gibt es das Angebot, Kompost zum Sonderpreis zu erwerben, das Wissen am Glücksrad 
zu testen oder Kinder basteln zu lassen. 
 
Von großer Bedeutung ist die interne Kommunikation und Information der Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle. Sie kommen aufgrund ihres Arbeitsfeldes direkt mit den Bürgern und Ge-
werbetreibenden in Kontakt und müssen fundierte Informationen weitergeben. Hier gilt es für 
die Zukunft noch effektivere Formen zu finden, um vor allem in Stoßzeiten im Bereich des 
Kompetenzzentrums alle Informations- und Mitteilungsbedürfnisse schnell befriedigen zu 
können. 
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13. Finanzierung des Zweckverbandes und seine Gebühren 
 
Der ZAOE erhebt für die Inanspruchnahme der Leistungen, Einrichtungen und Anlagen der 
Abfallentsorgung und für die umweltgerechte Behandlung, Beseitigung und Verwertung von 
Abfällen Abfallentsorgungsgebühren/Entgelte nach dem Prinzip des Kostendeckungsgebotes 
aus dem Sächsischen Kommunalabgabengesetz und dem Sächsischen Abfallwirtschafts- 
und Bodenschutzgesetz. 
Die Gebühren/Entgelte für die Nutzung der Anlagen des Verbandes gelten für alle Ver-
bandsmitglieder, die Gebühren für Einsammeln, Verwerten und Entsorgen von Abfällen gel-
ten nur für die Verbandsmitglieder, die das Kompetenzzentrum Abfallwirtschaft gebildet ha-
ben. 
Mit dem Gebührensystem für das Kompetenzzentrum kann ein wichtiger Anreiz auf die Ab-
fallvermeidung und -verwertung ausgeübt werden. Deshalb nutzt der ZAOE ein verursacher-
gerechtes Gebührenmodell mit linearem Gebührenmaßstab, pauschalisierten Festgebühren 
für Leistungen, die nicht oder nur mit großem Aufwand quantifizierbar sind, und Mindestge-
bühren als Anreiz zur Vermeidung illegaler Abfallablagerungen. Wer viel Abfall produziert 
oder gegen Trenngebote verstößt, soll mehr Gebühren bezahlen, als derjenige, der sich um-
weltbewusst verhält. Die aktuelle Rechtsprechung zu Abfallgebühren wird bei der Gebühren-
gestaltung ständig berücksichtigt. Die verursachergerechte Gebührenberechnung erfolgt für 
Rest- und Bioabfall über Microchips am Behälter (Transponder). Ident-Wägesysteme mit Er-
fassung des Gewichts des Abfalls werden vom Verband wegen der hohen Investitionskosten 
und des Verwaltungsaufwandes bisher nicht als sinnvoll erachtet. 
Der Verband orientiert auf die Ausschöpfung aller Mittel zur Sicherung einer Gebührenstabili-
tät durch Wahl kostengünstiger Abfallbehandlungs- und -beseitigungsverfahren, Einsamm-
lungs- und Transporttechnologien und die haushaltnahe Nutzung von kostenneutralen Ge-
trennthaltungssystemen. Auch die Akquirierung von Abfällen, deren Ablagerung auf der Ver-
bandsdeponie Gröbern möglich ist, kann als Einnahmequelle Gebühren mindernd wirken. 
Ebenso die Beschaffung von qualitätsgerechter und preiswerter Technik für den Einsatz auf 
den Anlagen des Verbandes. 
Diagramm 1 zeigt die Kostenanteile für die öffentliche Abfallentsorgung im Gebiet des Kom-
petenzzentrums Abfallwirtschaft. 
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Gebührenkalkulation ZAOE 2007 -2011 - Kostenanteile des Abfallhaushalts
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Diagramm 1. Kostenanteile der Abfallentsorgung für Haushalte und Gewerbe 

 
 
14. Mengenströme/Abfallbehälter/Behälterleerungen 
 
14.1. Mengenströme 
 
Die Entwicklung des Abfallaufkommens im Verbandsgebiet verläuft sehr unterschiedlich. In 
Tabelle 1 sind die wichtigsten Abfallarten dargestellt. Wie erkennbar ist, geht das Abfallauf-
kommen insgesamt zurück. Der größte Rückgang ist bei den Baustellenabfällen zu verzeich-
nen. Auch Restabfälle, sperrige Abfälle, Abfälle aus Industrie und Gewerbe weisen eine klar 
fallende Tendenz auf. Demgegenüber steigt der Anteil der getrennt erfassten verwertbaren 
Abfälle wie Glas, Papier, Verpackungen und Bioabfälle. Die Schwankungen bei Glas, Papier 
und Verpackungen resultieren vor allem aus den gesetzlichen Pfandregelungen. Der Rück-
gang beim Sperrmüll lässt sich auf die Einführung der Sperrmüllsortierung bei einigen Ver-
bandsmitgliedern zurückführen. Ein nicht unwesentlicher Anteil dieser Abfallart wurde so der 
stofflichen Verwertung zugeführt. Die gesetzten Anreize zum Trennen des Abfalls wirken im 
Verbandsgebiet. Der Rückgang der nicht verwertbaren Abfallmengen verdeutlicht, dass im 
Verbandsgebiet die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft immer besser umgesetzt werden. Öko-
logie und Nachhaltigkeit sind heute Begriffe, die in der Gesellschaft eingeführt sind und auch 
das Verhalten der Bürger prägen. Ab 2006 ist der Mengenrückgang durch den Austritt der 
Landeshauptstadt Dresden zu beachten. Das trifft auch auf die Abfälle aus Sortier- und Be-
handlungsanlagen zu. Hinzu kommt für diese Anlagen aber, dass sie zunehmend Direktver-
träge ohne Einbeziehung des Verbandes für ihre Abfälle abschließen. Der Sprung bei den 
Schadstoffen resultiert aus dem Umstand, dass für 2006 noch keine statistischen Werte für 
Elektroaltgeräte vorlagen. 
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Entwicklung des Siedlungsabfallaufkommens 

(Tonnen) 

        Prognose** 
  
  1992 1995 2000 2004 2005 2006** 2010 2020 

                 
Restabfälle 235.060 301.944 183.979 156.266 152.277 83.189 72.400 64.300 

sperrige Abfälle aus 
Haushalten 

257.437 66.997 38.573 28.360 27.829 18.876 15.000 14.300 

Problemstoffe aus 
Haushalt und Gewerbe 

167 744 923 1.180 1.611 254*** 250 240 

Abfälle aus Industrie 
und Gewerbe 

119.730 115.534 34.773 25.973 10.186 4.772 3.800 2.700 

illegale Ablagerungen * * 1.151 2.276 3.242 1.018 1.500 1.450 

Baustellenabfälle 564.901 187.957 24.031 12.108 4.030 2.202 1.400 1.350 

Abfälle aus Sortier-/ 
Behandlungsanlagen 

* 11.353 21.882 51.003 25.210 7.930 5.000 2.000 

Altstoffe gesamt 78.543 118.400 145.710 135.702 139.053 63.320 66.100 62.800 

   davon Altglas 27.446 32.547 36.600 28.031 31.021 13.406 14.000 15.000 

   davon Altpapier 41.662 63.478 75.076 70.396 71.111 31.716 30.600 29.100 

   davon gemischte 
   Verpackungen 

9.295 22.375 34.034 30.158 31.580 16.577 16.700 16.000 

biologisch abbaubare 
organische Abfälle 

9.156 21.089 54.613 52.503 59.750 29.700 20.600 19.600 

         

 * Mengen nicht erfasst 

 ** unter Beachtung Austritt Landeshauptstadt Dresden 

 *** ohne schadstoffhaltige Elektrogeräte 

Tabelle 1 Entwicklung des Siedlungsabfallaufkommens 

 
14.2. Entwicklung von Anzahl und Leerung der Restabfallbehälter im Kompetenz-

zentrum 
 
Restabfälle werden in Behältern der Größe 80 bis 1.100 Liter gesammelt, die mit einem 
Transponder zur elektronischen Registrierung der Entleerungen versehen sind. Die Entwick-
lung des Behälterbestandes in allen drei Regionen des Kompetenzzentrums zeigt eindeutige 
Tendenzen (Tabelle 2). Bei einer im Wesentlichen konstant bleibenden Behältergesamtzahl 
nimmt die Zahl der kleinvolumigen Behälter zu und die der großvolumigen ab. Ursache dafür 
ist zum einen der Einwohnerschwund in Ballungsgebieten, in denen vorrangig 1.100 l-Behäl-
ter stehen, und die Einwohnerverlagerung in weniger dicht besiedelte Gebiete, wo die 
Grundstücke mit kleinen Behältern ausgerüstet werden. Ein zweiter wichtiger Grund für die 
Verschiebung der Behältergröße ist das Streben der Einwohner nach größerer Abfallgebüh-
rengerechtigkeit, was dazu führt, dass auch in Mehrfamilienhäusern jede Familie möglichst 
ihre eigenen Abfallbehälter wünscht. 
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Entwicklung des Behälterbestandes 

        Prognose 
Behälter-
größe Region 1992 1995 2000 2004 2005 2006 2010 2015 

                    

80 l Meißen 0 16767 19084 20940 21275 21637 22000 21500 

 Sächs. Schweiz 3 14685 25092 25579 26726 25765 27300 26800 

 Weißeritzkreis 796 13796 12537 11277 11303 11827 11500 11250 

 Summe 799 45248 56713 57796 59304 59229 60800 59550 

                   

110 l Meißen 0 0 0 0 0       

 Sächs. Schweiz 45780 13120 0 0 0       

 Weißeritzkreis 29575 135 0 0 0       

 Summe 75355 13255 0 0 0       

                   

120 l Meißen 7063 7538 18078 17591 17477 17598 17300 17000 

 Sächs. Schweiz 2500 13386 20632 19353 19212 19185 19000 18800 

 Weißeritzkreis 1718 20246 14347 14666 14662 14680 14500 14400 

 Summe 11281 41170 53057 51610 51351 51463 50800 50200 

                   

240 l Meißen 19204 3349 4461 4035 4001 4095 4300 4100 

 Sächs. Schweiz 100 5154 4457 3930 3941 3933 3900 3800 

 Weißeritzkreis 1150 1554 5840 6054 6086 6130 6200 6100 

 Summe 20454 10057 14758 14019 14028 14158 14400 14000 

                   

1100 l Meißen 985 834 814 570 546 557 500 450 

  Sächs. Schweiz 4950 2407 1344 1154 1108 1107 1000 900 

  Weißeritzkreis 0 684 1026 928 894 869 850 800 

  Summe 5935 3925 3184 2652 2548 2533 2350 2150 

                   

 Gesamtsumme 113824 113655 127713 126077 127231 127383 128350 125900 

 
Tabelle 2 Entwicklung der Zahl der Restabfallbehälter 
 
Die Entwicklung der Anzahl der geleerten Behälter zeigt Tabelle 3. Hier ist wiederum die 
Tendenz zu kleinen Behältern sichtbar. Auch der Rückgang der Restabfallmenge ist erkenn-
bar an der Abnahme der Zahl geleerter Behälter.  
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Entwicklung der Anzahl geleerter Behälter 

        Prognose 

Behältergröße Region 1992* 1995* 2000 2004 2005 2006 2010 2015 

                    

80 l Meißen 0 570078 253265 251755 251988 253034 260000 255000 

 Sächs. Schweiz 75 182650 298898 302749 293135 301922 300000 294000 

 Weißeritzkreis 10114 238056 118277 96165 93638 98701 95200 93300 

 Summe 10189 990784 670440 650669 638761 653657 655200 642300 

                   

110 l Meißen                 

 Sächs. Schweiz 714100 188077             

 Weißeritzkreis 788821 95023             

 Summe 1502921 283100             

                   

120 l Meißen 367276 256292 271106 245054 237608 243223 235000 233000 

 Sächs. Schweiz 52000 176380 245398 228299 219250 222503 217000 215000 

 Weißeritzkreis 25461 495986 155314 139361 136256 141927 135000 133700 

 Summe 444737 928658 671818 612714 593114 607653 587000 581700 

                   

240 l Meißen 998608 113866 91445 96058 100251 91254 95000 93000 

 Sächs. Schweiz 2600 108400 85250 74587 71616 73677 71500 71200 

 Weißeritzkreis 71279 77795 83757 78467 77854 80921 78200 77900 

 Summe 1072487 300061 260452 249112 249721 245852 244700 242100 

                   

1100 l Meißen 51200 43368 32259 20641 18657 18372 17000 15200 

 Sächs. Schweiz 175300 80650 62096 45689 40120 38983 37000 34000 

 Weißeritzkreis 0 24871 25251 21263 20209 20147 18200 16200 

 Summe 226500 148889 119606 87593 78986 77502 72200 65400 

                   

Säcke Meißen 0 0 2290 3905 6265 4942 4500 3500 

(70 l) Sächs. Schweiz 0 420 1354 1556 1486 1123 1100 800 

  Weißeritzkreis 0 18784 7227 2848 3549 2470 2500 2000 

  Summe 0 19204 10871 8309 11300 8535 8100 6300 

          

 

Gesamt- 
summe 3256834 1770696 1733187 1760717 13521434 27042868 1567200 1531500 

          

  *: überwiegend maximal mögliche Entleerungszahl    

  (wegen Pauschalgebühren keine Erfassung der Leerungen)  

 
Tabelle 3 Entwicklung der Anzahl geleerter Restabfallbehälter 
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Noch deutlicher wird der Trend zu kleinen Behältern, wenn man das entleerte Restabfallvo-
lumen nach Behältergröße betrachtet:  

 

Entleertes Restabfallvolumen nach Behältergröße 

     
  2000 2005 
  Liter Prozent Liter Prozent 

          
80 l Behälter 53.635.200 16,3 51.100.880 18,9 

120 l Behälter 80.618.160 24,6 71.173.680 26,4 
240 l Behälter 62.508.480 19,0 59.933.040 22,4 

1.100 l Behälter 131.566.600 40,1 86.884.600 32,3 

          
Summe 328.328.440 100,0 269.092.200 100 

 
Tabelle 4 Vergleich der Restabfallmengen nach Behältergröße 
 
Ab dem Jahr 2007 werden die Anzahl der blauen Tonnen für die Papierentsorgung und der 
Biotonnen auch statistisch erfasst. 

 

 
15. Prognosen der Entwicklung des Abfallaufkommens  
 
15.1. Gesamtverband 
 
In den nächsten Jahren wird das Aufkommen an Siedlungsabfällen im Verbandsgebiet weiter 
sinken.  
Ursachen dafür sind: 
– die anhaltend rückläufigen Bevölkerungszahlen, 
– sinkendes Abfallaufkommen pro Einwohner durch bessere Abfallverwertung, 
– sinkendes Aufkommen aus Gewerbe und Industrie durch optimierte Stoffkreisläufe und 

effektivere Abfallsortierung/Abfallverwertung. 
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Nach dem Abfallwirtschaftsplan des Freistaates Sachsen 2004, Anhang 2 wird für den ZAOE 
folgende Mengenentwicklung prognostiziert: 
 

 Abfälle zur Behandlung zum Vergleich 

    (Prognose SMUL) 
Tatsächliches Ist 

2005 

    2005 2010 2015 Verband 
nur  

Dresden 

      (t) (t) (t) (t) (t) 

            

Abfälle aus Haushalten   158.500 150.900 143.100 152.277 73.738 

  davon Restabfall   140.000 135.000 130.000    

  davon sperrige Abfälle   18.500 15.900 13.100    

            

Abfälle von öffentlichen Flächen 1.500 1.400 1.300 10.186 8.748 

  davon Straßenkehricht   1.000 900 700 9.184 8.010 

            

Abfälle aus Gewerbe und Industrie 7.000 7.000 7.000 20.000 7.274 

            

Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen 34.000 33.000 32.000 25.210 8.963 

            

Bau- und Abbruchabfälle   7.000 7.000 7.000 4.030 2.531 

 
Tabelle 5 Mengenentwicklung 
 
Der Landesabfallplan geht noch davon aus, dass die Abfälle in der geplanten Herhof-Anlage 
in Gröbern behandelt werden. Er umfasst auch noch das gesamte Aufkommen des ehemali-
gen Verbandsmitgliedes Landeshauptstadt Dresden. Die vom Verband tatsächlich erwartete 
Mengenentwicklung unter Beachtung dieser Veränderungen ist aus Tabelle 1 zu ersehen. 
 
15.2. Kompetenzzentrum Abfallwirtschaft 
 
Die Einflussfaktoren auf die Entwicklung der Abfallwirtschaft sind vielfältig. Sie reichen von 
gesetzgeberischen Impulsen über Entwicklungen in Technik und Technologie der Abfallent-
sorgung bis zu soziologischen Faktoren. 
Bei tiefer gehenden Analysen zeigt sich, dass es nach wie vor einen Anteil verwertbarer Stof-
fe im Restabfall gibt, der in Gebieten mit dichter Wohnbebauung größer ist als im ländlichen 
Bereich. In der Praxis ist bei allen Fortschritten in der Erziehung der Anschlusspflichtigen zur 
Abfalltrennung und bei allen Gebührenanreizen ein Sättigungsgrad erreicht worden, der den 
Anteil der getrennt zur Verwertung bereit gestellten Abfälle nicht mehr so stark wie in frühe-
ren Jahren steigen lassen wird. Auch aus der wirtschaftlichen Entwicklung sind keine wesent-
lichen Veränderungen der Anteile der einzelnen Abfallfraktionen im Verbandsgebiet zu er-
warten.  
Von der Entwicklung und Harmonisierung des europäischen Abfallrechts und seiner Umset-
zung in nationales Recht, von der Schaffung weiterer Rücknahmesysteme analog der Verpa-
ckungs-, Batterie- und der Elektroaltgeräte-Verordnung werden noch leichte Rückgänge des 
Restabfallaufkommens erwartet. Dies vor allem dann, wenn es gelingt, ein System für die 
getrennte Erfassung aller Kunststoffe zu errichten. 
Einfluss auf die Mengenanteile im gesamten Siedlungsabfall wird die Höhe der Abfallgebüh-
ren haben, da hohe oder steigende Gebühren zu erhöhten Fehlwürfen der Restabfälle in die 
Behälter für Abfälle zur Verwertung oder zu illegalen Abfallablagerungen führen. 
Die wichtigste Einflussgröße auf die Mengenentwicklung der nächsten Jahre bleibt aber die 
Entwicklung der Einwohnerzahl. 
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Abgesehen von einer gegenläufigen Entwicklung beim ehemaligen Verbandsmitglied Lan-
deshauptstadt Dresden hat die Zahl der Einwohner in den Landkreisen seit 1990 kontinuier-
lich abgenommen (Tabelle 6). 
 

Entwicklung der Zahl der Einwohner 

       

  1990 1995 2000 2004 2005 2006 

        
 
Landkreis Meißen 154.570 151.141 153.139 150.304 150.054 148.842 
Landkreis Sächs. 
Schweiz 155.767 150.668 147.180 141.450 140.046 138.467 
Landkreis Weißeritz-
kreis 118.847 118.912 125.460 122.892 122.036 121.258 

  

429.184 420.721 425.779 414.646 412.136 408.567 Kompetenzzentrum 

        

Landkreis Riesa-
Großenhain 133.762 127.756 122.274 116.229 114.668 112.848 
Landeshauptstadt 
Dresden 511.270 495.424 477.807 487.421 495.181 ─ 

        

Verband gesamt 1.074. 216 1 043 901 1.025.860 1.018.154 1.018.296 521.415 

 
Tabelle 6 Einwohnerentwicklung seit 1990 
 
Auch nach der „Regionalisierten Bevölkerungsprognose für den Freistaat Sachsen bis 2020“ 
des Statistischen Landesamtes des Freistaates Sachsen wird ein Einwohnerrückgang im 
Verbandsgebiet erwartet (Tabelle 7). 

 

Bevölkerungsentwicklung 

        

 Ist   Prognose    

  2005 2005 2005 2010 2010 2020 2020 

   Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 2 Variante 1 Variante 2 

         
 
Landkreis Meißen 150.054 145.700 145.400 138.300 137.850 131.900 130.200 
Landkreis Sächsische 
Schweiz 140.046 138.200 137.900 129.900 129.400 123.200 121.000 
 
Landkreis Weißeritzkreis 122.036 120.000 119.700 114.300 113.900 109.500 108.000 

Kompetenzzentrum 412.136 403.900 403.000 382.500 381.150 364.600 359.200 
Landkreis Riesa-
Großenhain 114.668 114.600 114.400 108.300 107.850 103.100 101.200 

Verband gesamt 526.804 518.500 517.400 490.800 489.000 467.700 460.400 

 
Tabelle 7 Einwohnerprognose 
 
Dieser Einwohnerrückgang wird bei allen Abfallarten zu einem absoluten Mengerückgang 
führen, wobei sich der relative Anteil der getrennt erfassten Abfälle zur Verwertung erhöhen 
wird. Die Auswirkungen dieser Einwohnerentwicklung auf die Mengenentwicklung sind in den 
entsprechenden Prognosespalten der Tabellen 1 bis 3 berücksichtigt. 
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16. Maßnahmen und Investitionen 
 
Die Maßnahmen, die sich aktuell und schlussfolgernd aus diesem Abfallwirtschaftskonzept 
ergeben, sind in einer gesonderten Maßnahmesatzung niedergelegt, die zu ihrem Wirksam-
werden des Beschlusses der Verbandsversammlung bedarf. 
Die zur Umsetzung der darin enthaltenen Maßnahmen notwendigen wesentlichsten Investiti-
onen für die Jahre 2006 bis 2011 sind in Tabelle 8 dargestellt. Sie wurden nach dem Wirt-
schaftsplan des ZAOE für 2007 zusammengestellt. Aus aktuellen Anlässen kann es notwen-
dig sein, die jeweiligen Maßnahmen in Folgejahre zu verschieben oder sie in ihrem Umfang 
zu verändern. 
 
Bei der Sanierung seiner Deponien geht der ZAOE wie in den Vorjahren von einer Förderung 
durch den Freistaat Sachsen aus. 
 

 

Investive Maßnahmen zur Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes 

(in TEur) 

       

Aufgabenbereich 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

              

Geschäftstelle 67 83 111 25 20 50 

              

Verbandsdeponien             

allgemein 47 9 15,6 6 8 13 

Kleincotta 4  1.466,9 927,9 45,6 1.790,1 

Gröbern 399 125 1.540,7     298 

Langebrücker Straße 201   2.938,5 128,4 116,4   

Groptitz 3 30   2.850,4 2.834,4 64,4 

Cunnersdorf       49,7 1.770,5   

Saugrund ST 2 46,4   1.854,6 1.907,0     

Baßlitz   1,0         

Waldhaus 1.802,7   3,0       

Rennersdorf   30,0         

              

3.6er Deponien             

Sächs Schweiz 549 750         

Weißeritzkreis 810 58         

Meißen 461 470 93 45 53 15 

Riesa-Großenhain 1.992 528         

Region Kamenz 21 20         

              

Umladestationen 2.726 350     1.184   

   davon Gröbern  2.591 200         

              

Kompetenzzentrum 342 33 9 27 22 32 

 
Tabelle 8 Investitionen des Verbandes 
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17. Gesamtbewertung und Einschätzung der Entsorgungssicherheit 
 
Mit den aufgezeigten Technologien für das Einsammeln, Transportieren, Umschlagen, Ver-
werten und Beseitigen der Abfälle, mit der vertraglichen Bindung zuverlässiger Drittbeauf-
tragter, mit den aufgezeigten Maßnahmen zur Sicherung und Sanierung der stillgelegten 
Deponien und ihrer Rekultivierung hat der Zweckverband Instrumente in der Hand, mit denen 
er flexibel auf die Anforderungen einer zeitgemäßen Daseinsvorsorge für alle Bürger reagie-
ren kann. 
 

Einschätzung der Entsorgungssicherheit 

(Mengen in Tausend Tonnen) 

      

    Mengen 2006 Prognose 2010 vertraglich 

        gebundene Mengen 

         2006          ab 2010 

Restabfall aus Haushalten   83,1/73,5* 63 ┐                   ┐ 

Abfälle aus Gewerbe und Industrie  4,7/4,7 2,8 │  87              │ 70           

Abfälle aus Abfallbehandlungsanlagen 7,9/1,1 1 ┘                   ┘ 

          

Sperrige Abfälle aus Haushalten 18,8/7,0 15 keine Mengengrenzen** 

Baumischabfälle   2 1,4 keine Mengengrenzen** 

Schadstoffe    0,3 0,25 keine Mengengrenzen** 

Papier/Pappe, Glas, Verpackungen 63,3 66 keine Mengengrenzen** 

          

Bio- und Grünabfälle   29,7 20 11,5 (Humuswerk) 
   Rest über Verträge 

               mit Entsorgern 

 
*: linke Zahl Aufkommen im Verbandsgebiet, rechte Zahl Entsorgung über die Verbandsan-

lagen 
 
**: nach Sächsischem Landesabfallplan 2004 ist für diese Abfallarten Entsorgungssicherheit 

in Sachsen gegeben; in den abgeschlossenen Verträgen sind keine Mengengrenzen 
festgelegt worden 

 
Tabelle 9. Einschätzung der Entsorgungssicherheit 
 
Wie auch Tabelle 9. zu entnehmen ist, sind ausreichende Vorkehrungen durch den Verband 
getroffen worden, um die Entsorgungssicherheit bis 2011 zu gewährleisten. Die Gesamt-
menge der wichtigsten Abfallarten, die der Verband an die Abfallbehandlungsanlagen in 
Leuna und Lauta anliefert, ist geringer als die jeweils vertraglich gebundenen Mengen. Für 
die Verwertung und Beseitigung der anderen Abfälle gibt es ausreichende Kapazitäten. 
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ANLAGE 1 
 
 
Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes von 1993  
und des Logistikkonzeptes von 2000 
 
Die Maßnahmesatzung zur Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes von 1993 gliedert 
sich in vier Kapitel: 
I. Maßnahmen zur Abfallvermeidung 
II. Maßnahmen zur Abfallverwertung 
III. Maßnahmen zur Abfallbehandlung 
IV. Maßnahmen zur Ablagerung/sonstigen Entsorgung 
 
Das damalige Konzept ist breit und sehr umfassend angelegt worden und wirkt in der über-
großen Zahl seiner Bestandteile noch heute. 
 
Die Maßnahmen zur Abfallvermeidung, wie Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit (Kapitel 
I), werden bis heute sowohl durch die 
– individuelle Beratung als auch durch Flyer,  
– Infobroschüren,  
– Abfallkalender,  
– Projekte an Schulen,  
– Tag der offenen Tür auf den Anlagen des Verbandes,  
– zunehmend stärker die tägliche Pressearbeit und die Präsentation im Internet sowie  
– die Vortragstätigkeit  
in hoher Intensität und erfolgreich durchgeführt. Von Anfang an ist die Arbeitsgruppe Öf-
fentlichkeitsarbeit aus Vertretern der Geschäftsstelle und der Verbandsmitglieder tätig ge-
wesen und koordinierte die Aufgaben. 

Andere Maßnahmen zur Abfallvermeidung, wie die Einflussnahme auf das öffentliche Be-
schaffungswesen und die Wirtschaftsförderung und freiwillige Absprachen mit dem Handel 
sowie die Förderung der Eigenkompostierung, wurden verstärkt durch Aktivitäten des Frei-
staates Sachsen bzw. des Bundes getragen oder erwiesen sich als nicht so effektiv. Zu den 
ständigen Aufgaben des Verbandes zählt die Vorbildfunktion bei der Abfallvermeidung. 
 
Viele Maßnahmen zur Abfallverwertung (Kapitel II) wurden relativ schnell von der privaten 
Entsorgungswirtschaft übernommen. Die getrennte Erfassung von Abfällen zur Verwertung 
wie Glas, Papier/Pappe und Verpackungen funktionierte bei allen Verbandsmitgliedern si-
cher und haushaltnah über duale Systeme. In Abstimmung mit dem Verband konzentrierten 
die Mitglieder ihre Aktivitäten mit unterschiedlichen Schwerpunkten auf die getrennte Erfas-
sung von Grün- und Bioabfällen. Die umfassendste Einführung der Biotonne erfolgte im 
Landkreis Weißeritzkreis (einschließlich einer zusammen mit privaten Entsorgern betriebe-
nen Kompostanlage (Humuswerk Freital), während der Landkreis Sächsische Schweiz seine 
Aktivitäten auf die Errichtung zweier Mietenkompostieranlagen für Grünschnitt und dessen 
haushaltnahe Erfassung in Form einer Bündel- und Sacksammlung konzentrierte. Der Land-
kreis Meißen wiederum favorisierte ein umfassendes Netz von Wertstoffhöfen. Beim Ver-
bandsmitglied Riesa-Großenhain wurde dieses Feld komplett der privaten Entsorgungswirt-
schaft überlassen. Das ehemalige Verbandsmitglied Landeshauptstadt Dresden organisierte 
mit seinen Eigenbetrieben sowohl die Sammlung über die Biotonne als auch den Betrieb 
einer Kompostanlage (Kaditz). Eine mit Hilfe des Verbandes über Fördermittel des Freistaa-
tes 1994 angeschaffte mobile Shredder- und Gerätekombination wurde zeitweise an Sam-
mel- und Shredderplätzen im Weißeritzkreis und in der Sächsischen Schweiz eingesetzt. In 
den letzten Jahren wurde sie ausschließlich zur Bewirtschaftung der beiden Kompostanlagen 
im Landkreis Sächsischen Schweiz genutzt. Die Schaffung zentraler Grün- und Bioabfallver-
wertungsanlagen hat der Verband nur wenige Jahre koordiniert und die Initiative an die Ver-
bandsmitglieder und die private Entsorgungswirtschaft übergeben. Die Erfassung und Ver-
wertung der Alttextilien ist ausschließliches Betätigungsfeld der privaten Entsorgungswirt-
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schaft geblieben. Die Getrenntsammlung von Problemabfällen in Schadstoffmobilen und ihre 
sichere Beseitigung/Verwertung hat sich bei den Verbandsmitgliedern bewährt. Ebenso die 
getrennte Erfassung von Sperrmüll/Schrott/E-Schrott/Kühlgeräten grundstücksnah an Sam-
melpunkten oder im Bestellkartensystem. Der Verband hat bis zum Wirksamwerden des  
Elektrogerätegesetzes 2006 Verträge mit der Entsorgungswirtschaft zur Verwer-
tung/Beseitigung von Kühlgeräten aus dem Verbandsgebiet abgeschlossen Einige Ver-
bandsmitglieder haben in den letzten Jahren die Sortierung und Verwertung des Sperrmüll 
eingeführt.  
Die vom ZAOE 1993 prognostizierte Übernahme der Verwertung/Beseitigung von Bauabfäl-
len und Klärschlamm durch private Unternehmen ist schnell erfolgt, die erwartete Bildung 
von großen Entsorgungszentren im Verbandsgebiet ist aber im Wesentlichen ausgeblieben. 
Eine andere Art der Verwertung stellte die Verwertung von Bauabfällen auf den Deponien 
des ZAOE dar. Bedingt durch den Abschluss der Verbandsdeponien wird diese Art der Ver-
wertung in den folgenden Jahren nur noch in geringem Maße erfolgen.  
 
Zu den Hauptaktivitäten des ZAOE zählten Maßnahmen der Abfallbehandlung (Kapitel III). 
Im Konzept von 1993 ist die Errichtung mindestens einer thermischen Restabfallbehand-
lungsanlage mit einer Jahreskapazität von 500.000 t festgeschrieben. Zeitweise wurden 
sechs Standorte im Verbandsgebiet für eine solche Anlage untersucht und einige davon 
auch gesichert. Die Schaffung einer eigenen mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsan-
lage der Landeshauptstadt Dresden, der damit notwendige öffentlich-rechtliche Vertrag zwi-
schen dem ZAOE und der Landeshauptstadt zur zukünftigen abfallwirtschaftlichen Zusam-
menarbeit und Aufgabenabgrenzung vom Dezember 1998 und der öffentlich-rechtliche Ver-
trag zwischen dem ZAOE und dem Freistaat Sachsen zum stufenweisen Ausstieg aus der 
Ablagerung unbehandelter Abfälle vom Januar 1999 in Umsetzung der TA Siedlungsabfall 
machten es erforderlich, die Pläne zur Schaffung einer selbst bewirtschafteten Abfallbehand-
lungsanlage aufzugeben und die Restabfallbehandlung/-beseitigung als Dienstleistung 
standort- und verfahrensoffen im Rahmen einer Funktionalausschreibung (2002) zu verge-
ben. Die Firma Herhof-Umwelttechnik GmbH erhielt den Zuschlag im Ergebnis des EU-
weiten Ausschreibungsverfahrens und wurde beauftragt, die Restabfälle des ZAOE für einen 
Zeitraum von 15 Jahren zu entsorgen (geplanter Vertragsbeginn: 1. Mai 2005, Vertragsende: 
30. Apr. 2020). Kernstück des Dienstleistungsvertrages war die Errichtung und der Betrieb 
einer mechanisch-biologischen Trockenstabilatanlage (MBS) am Standort Gröbern. Der Be-
trieb der MBS-Anlage schloss auch die Verwertung der einzelnen Stoffströme (mineralische 
Fraktion, metallische Fraktion, niederkalorische Fraktion, hochkalorische Fraktion) mit ein. 
Mit der sich ändernden Gesellschafterstruktur der Herhof-Gruppe ergaben sich im Jahr 2003 
Finanzierungsprobleme für dieses Vorhaben. Zudem traten unterschiedliche Vertrags-
interpretationen zwischen ZAOE und Herhof bezüglich des Bestehens einer „Mindestmen-
gengarantie“ zutage. Im Jahr 2004 wurde daraufhin das laut Vertrag vorgesehene Schieds-
gericht angerufen, um die Streitigkeiten beizulegen. Ende Februar 2005 wurde gegen die 
Herhof Umwelttechnik GmbH das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Neuausschreibung der 
Restabfallbehandlung wurde erforderlich.  
Um den aktuellen abfallrechtlichen Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen, wurde vom 
Verband eine Übergangslösung im Rahmen einer verkürzten Ausschreibung gesucht. Mit 
einer beschränkten Ausschreibung wurden Angebote mehrerer Verbrennungsanlagenbetrei-
ber eingeholt. Zum Vertragsschluss kam es mit der TA Lauta. Die Entsorgung der Restabfäl-
le erfolgte für den Zeitraum 1. Jun. 2005 bis 30. Jun. 2006 (Ausnutzung einer Verlänge-
rungsoption) in der TA Lauta, sowie zu einem Teil in der TREA Leuna (als Subauftragneh-
mer der TA Lauta). Parallel dazu wurde das beim Nachbarzweckverband RAVON vertraglich 
gebundene Kontingent von 32.000 Jahrestonnen in Anspruch genommen.  
Die 2005/06 durchgeführte EU-weite Ausschreibung führte schließlich zu den aktuellen Ver-
trägen zur thermischen Abfallbehandlung der Restabfälle des ZAOE in Leuna und Lauta. 
Damit ist der Verband wieder beim ursprünglichen Konzept von 1993 angelangt. 
 
Den zahlenmäßig größten Teil seiner Aktivitäten zur Erfüllung des Maßnahmeplanes zum 
Abfallwirtschaftskonzept von 1993 widmete der ZAOE den Maßnahmen zur Abfallablagerung 
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(Kapitel IV). Das Konzept sah für eine Jahresmenge von 360.000 t die Planung und Errich-
tung von Zentraldeponien nach dem Stand der Technik vor. Im Rahmen einer flächende-
ckenden Standortsuche wurden acht potentielle Standorte ermittelt. Für fünf davon wurde 
eine Umweltverträglichkeitsuntersuchung veranlasst. Letztendlich konnten diese Aktivitäten 
nicht zum Erfolg geführt werden. Erst mit Erwerb der Gröberner Deponie 1998 hatte sich der 
Verband eine zu diesem Zeitpunkt ausreichende Ablagerungskapazität geschaffen. 
Bei den Verbandmitgliedern wurden Anfang der 90er Jahre 13 Übergangsdeponien betrie-
ben. Davon mussten einige schon frühzeitig geschlossen werden. 
Im Juni 1993 beschloss die Verbandsversammlung des ZAOE die schrittweise Übernahme 
der Inhaberschaft folgender 8 Deponien:  
– Kleincotta (Landkreis Sächsische Schweiz) 
– Baßlitz (Landkreis Riesa-Großenhain) 
– Groptitz (Landkreis Riesa-Großenhain) 
– Langebrücker Straße (ehemaliger Landkreis Dresden) 
– Saugrund (Weißeritzkreis) 
– Cunnersdorf (Weißeritzkreis) 
– Rennersdorf (Landkreis Sächsische Schweiz) 
– Waldhaus (Landkreis Sächsische Schweiz) 
 
Damit gingen mittelfristig der Betrieb der Deponien und die gesetzlich vorgeschriebenen Ab-
schluss- und Nachsorgemaßnahmen an den Verband über. Zu mehreren dieser Deponien 
wurden Planungen zur Erweiterung durchgeführt. 
Im Dezember 1998 schloss der ZAOE mit dem Freistaat Sachsen einen öffentlich-rechtlichen 
Vertrag zur stufenweisen Schließung der Verbandsdeponien. Der Freistaat Sachsen geneh-
migte gemäß den in den nachträglichen Anordnungen zugelassenen Abfallarten Ausnahmen 
von den Zuordnungskriterien der TA Siedlungsabfall, Anhang B, bis zu folgenden Terminen: 
– Saugrund (Schlammteich 2) bis zum 31. Dez. 2000 
– Langebrücker Straße (Bereich Siedlungsabfalldeponie) bis zum 30. Jun. 1999 
– Groptitz bis zum 31. Dez. 2000 
– Kleincotta bis zum 31. Dez. 2002 
 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Deponien Waldhaus, Rennersdorf und Baßlitz bereits ge-
schlossen. Die Ausnahmegenehmigung für die Deponie Kleincotta wurde nachträglich auf-
grund der Hochwasserkatastrophe im August 2002 bis zum 30. Jun. 2003 verlängert. 
Für die Deponien Cunnersdorf und Gröbern (Deponien mit Basisabdichtung) wurde verein-
bart, die Ausnahmegenehmigung zur Ablagerung von unbehandelten Siedlungsabfällen über 
den 31. Mrz. 2003 hinaus bis zum 1. Jun. 2005 zu verlängern, wenn: 
– dem ZAOE bis zum 31. Dez. 2002 als Anlageninhaber eine bestandskräftige Genehmi-

gung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz für eine Restabfallbehandlungsanlage 
vorliegt, deren Technik gewährleistet, dass die Grenzwerte der TA Siedlungsabfall, An-
hang B, eingehalten werden und die Inbetriebnahme dieser Anlage nachweislich vor dem 
1. Jun. 2005 stattfindet oder 

– der ZAOE mit dem Betreiber einer Restabfallbehandlungsanlage bis zum 31. Dez. 2002 
einen langfristigen Entsorgungsvertrag abgeschlossen hat und die Inbetriebnahme der 
Anlage nachweislich vor dem 1. Jun. 2005 stattfindet. 

 
Um diesen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit Leben zu erfüllen war es erforderlich, im Inte-
resse der Verbandsmitglieder unter Berücksichtigung der Vereinbarungen zur Schließung 
von Siedlungsabfalldeponien eine Optimierung des Flusses der Abfallströme und der damit 
verbundenen Transportaufwendungen vorzunehmen. 
Dazu erarbeitete der ZAOE im Jahr 2000 ein schon in der Maßnahmesatzung von 1993 vor-
gesehenes Logistikkonzept. Zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit im Verbandsge-
biet und zur weiteren Annahme von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsberei-
chen (Gewerbeabfälle) wurden die Errichtung und der Betrieb von Umladestationen in Regie 
des ZAOE an folgenden Standorten beschlossen: 
– Deponie Groptitz (Betrieb ab 2001) 
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– Deponie Saugrund (Betrieb ab 2001) 
– Deponie Kleincotta (Betrieb ab 2003) 
– Deponie Rennersdorf (Ertüchtigung der vorhandenen Umladestation) 
– Deponie Gröbern (vorbehaltlich des Standortes der zukünftigen Restabfallbehandlungs-

anlage) 
 
Wegen der negativ beschiedenen Bauvoranfrage wurde auf die Ertüchtigung der provisori-
schen Umladestation auf der Deponie Rennersdorf verzichtet. Als Ersatz dafür erfolgte die 
Anmietung eines abgetrennten Teilbereiches einer Düngemittellagerhalle von der AGRO-
Service Langenwolmsdorf GmbH als Umladestation (mit entsprechender Genehmigung) bis 
zum 31. Dez. 2006. 
Der sowohl im Abfallwirtschaftskonzept von 1993 als auch im Logistikkonzept angedachte 
Schienentransport ließ sich aus ökonomischen Gründen bisher nicht realisieren. Auch ist es 
nicht gelungen, mit der Deutsche Bahn AG einen Standort für einen Gleisanschluss im Ver-
bandsgebiet zu finden. 
Die Abfalltransporte von den einzelnen Umladestationen zu den Zieldeponien bzw. den Ab-
fallbehandlungsanlagen wurden nach öffentlichen Ausschreibungen (VOL) fremd vergeben. 
Im Mai 2003 wurde die Inhaberschaft der Deponie Schlammteich 3 Freital-Saugrund mit Be-
scheid des RP Dresden auf den Verband übertragen. 
 
Zum Abfallwirtschaftskonzept und zum Maßnahmeplan von 1993 gehört auch ein Struktur-
plan zur Abgrenzung der Verantwortlichkeiten zwischen dem Verband und den Verbands-
mitgliedern. Wie in Abschnitt 3. dargelegt wurde, ist diese Abgrenzung umfassend erfolgt, 
aber für die Landkreise des Kompetenzzentrums Abfallwirtschaft inzwischen wieder fast auf-
gehoben worden. Der Landkreis Riesa-Großenhain nimmt die Aufgaben weiterhin gemäß 
öffentlich-rechtlichem Vertrag ZAOE/Landkreis Riesa-Großenhain vom 24. Febr./4. Jul. 2000 
wahr. 
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ANLAGE 2 

 
 
Kenngrößen der Deponie Gröbern 
 
Altdeponie 
 
Lage:    Gemeinde Niederau, Landkreis Meißen 

Zufahrt:   über Staatsstraße S 177 Meißen-Radeburg 

Deponieform:   Grubenverfüllung/Aufhaldung 

Gesamtfläche:  15,2 ha 

Deponiebeginn:  Mai 1962  

Deponieende:   Febr. 1997 

Volumen:   3,1 Mio. m³ 

 
 
Neudeponie 
 
Fläche:   55.000 m² 

Volumen:   1. Bauabschnitt (mit Basisabdichtung) 

   1 Mio. m³ (verfüllt Ende 2006: 809.000 m³).  

   2. Bauabschnitt (noch ohne Basisabdichtung) 

   Rest von 900.000 m³ 

Deponieform:   Aufhaldung/Hanganlehnung 

Deponiebeginn:   1. Jan. 1997 

Deponieende:  für unbehandelte Abfälle 31. Mai 2005 
  ab 1. Juni Genehmigung zur unbefristeten Ablagerung von me-

chanisch-biologisch vorbehandelten Abfällen und mineralischen 
Abfällen 

 
Entgasungssystem  5 Deponiegasbrunnen, eine Gassammelstation, zwei Block-

heizkraftwerke zur Stromerzeugung aus Deponiegas (je 311 kW 
elektrische Leistung) 
Mit dieser Energiemenge können etwa 1.200 Haushalte mit 
umweltfreundlichem Strom versorgt werden 

 
  
Sickerwasseraufbereitungsanlage 
  
Funktionsprinzip: Biologische Nitrifikation/Denitrifikation plus Nassoxidation 
 
Sickerwassermengen:  ca. 15.000 m³ pro Jahr (genehmigt 21.900 m³) 
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ANLAGE 3 
 
 
In der Inhaberschaft des ZAOE befindliche Deponien 
 
 

Pos. Objekt Deponie 
Gefähr- 
dungs-
klasse 

Sanie-
rung 

im Jahr 

Teil- 
sanierung 

im Jahr 

geplante 
Fertigstellung 

im Jahr 

       

 ZAOE-Altanlagen      

 SALKA-Nr.      

1 85100313 Groptitz KIII  2003/2004 2009/2010 

2 85100001 Baßlitz KIII 
2004/ 
2005 

  

3 87137204 Waldhaus KIII 2007   

4 87139501 Rennersdorf KIII 2001   

5 87109302 Kleincotta KIII  2003/2004 2009 - 2011 

6 89100123 Gröbern Altkörper KIII 
2002/ 
2003 

  

 89100123 Gröbern Neukörper KIII  2008 20012/2013 

7 90100023 Cunnersdorf KIII  2004 2010 

8 90100202 Saugrund ST2 KIII  2002/2003 2008/2009 

9 92100210 Langebrücker Str. KIII  2005/2006 2008/2009 

       

 
3.6er Anlagen 
Region Meißen 

     

 SALKA-Nr.      

1 80 100 016 AD Constappel KII 2004   

2 80 100 028 AD Gävernitze KI 2004   

3 80 100 061 
AD Schönnewitz, Gem. 
Käbschütztal 

KII 2005   

4 80 100 320 
AD Marx, Gem. Moritz-
burg 

KII 
2005/ 
2006 

  

5 80 100 105 
AD Spitzgrundstraße, 
Weinböhla 

KII 2006   

6 80 100 083 
AD Ehe. Sandgr., Wöl-
kisch 

KII 
2005/ 
2006 

  

7 80 100 042 AD Kettewitz KI 2007   

8 80 100 051 
AD Kalksteinwerk Groi-
tzsch 

KI   2008 

9 80 100 081 AD Am Kellerberg KI   
Restleistungen 
sind zu prüfen 

10 80 100 039 
AD Ehemalige Lehmgru-
be 

KI 2007   

11 80 100 057 
AD Ehem. Sandgrube, 
Garsebach 

KI 2007   

12 80 100 033 AD Hungerberg KI   2009 

13 80 100 278 
AD Kroatengrund, Rade-
beul 

KII   2008 

14 80 100 019 Tännichtgrund KI   
Restleistungen 
sind zu prüfen 
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Pos. Objekt Deponie 
Gefähr- 
dungs-
klasse 

Sanie-
rung 

im Jahr 

Teil- 
sanierung 

im Jahr 

geplante 
Fertigstellung 

im Jahr 

       

15 80 100 022 Am Moosteil KI   -  - 

16 80 100 023 Sachsdorf KI   -  - 

17 80 100 025 Ehemalige Lehmgrube KI   -  - 

18 80 100 031 Katzenbusch KI   -  - 

19 80 100 032 Ullendorf KI   -  - 

20 80 100 041 Blauer Bruch KI   -  - 

21 80 100 043 Am Dorfplatz KI   -  - 

22 80 100 048 Straße nach Heynitz KI   -  - 

23 80 1000 059 AD an der B101 KI   -  - 

24 80 100 062 Am Ketzerbach KI   -  - 

25 80 100 063 Wolkau KII   -  - 

26 80 100 066 Straße nach Priesen KI   -  - 

27 80 100 069 Tiefes Loch Kabschütztal KI   -  - 

28 80 100 070 Tiefes Loch Lommatzsch KI   -  - 

29 80 100 074 Leuben KI   -  - 

30 80 100 085 Die Löcher KI   -  - 

31 80 100 101 ehem. Kiesgrube Zadel KI   -  - 

32 80 100 228 Halde Boden KI   -  - 

33 80 100 254 Haselnussberg KI   -  - 

34 80 100 274 Paulich Steinbruch KI   -  - 

35 80 100 321 Lumpengrund Boxdorf KI   -  - 

36 80 100 007 AA am Zellsteig KI   -  - 

       

 
3.6er Anlagen 
Region 
Riesa-Großenhain 

     

 SALKA-Nr.      

1 85 100 361 AD Gröditz KII 2005   

2 85 100 120 AD Kottewitz - Moh KII 2005   

3 85 100 064 AD Villastraße KII 2006   

4 85 100 016 AD Brößnitz KI 2007   

5 85 100 332 AD Wülknitz KII 2007   

6 85 100 011 AD Porschütz KI   2008 

7 85 100 013 AD Blochwitz KI 2007   

8 85 100 089 AD Kraußnitz KI   2009 

9 85 100 117 AD Ponickau KI 2007  2008 

10 85 100 147 AD Schönfeld KI   2009  

11 85 100 163 AD Tauscha KI 2007   

12 85 100 171 AD Thiendorf KI   
Restleistungen 
sind zu prüfen 
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Pos. Objekt Deponie 
Gefähr- 
dungs-
klasse 

Sanie-
rung 

im Jahr 

Teil- 
sanierung 

im Jahr 

geplante 
Fertigstellung 

im Jahr 

       

13 85 100 188 AD Zabeltitz KI 2007   

14 85 100 192 AD Zottewitz KI 2007   

15 85 100 255 AD Mautitz KI   2008 

16 85 100 006 AD Bauda KI   2008 

17 85 100 022 AD Dobra KI 2007   

18 85 100 049 AD Ebersbach KI  2002 2008 

19 85 100 058 AD Görzig KI   2009 

20 85 100 129 AD Raden KII 2006/07   

21 85 100 144 AD Schönborn KII 2007   

22 85 100 157 AD Uebigau KI   
2010 

(Sportplatz) 

23 85 100 160 AD Strauch KI 2007   

24 85 100 161 AD Strießen KII 2007   

25 85 100 175 AD Göhra KI   2009 

26 85 100 185 AD Treugeböhla KI   2009 

27 85 100 276 AD Kobeln KI   2009 

       

 

3.6er Anlagen 
Landkreis Meißen, 
Region Kamenz 

     

 SALKA-Nr.      

1 92 100 267 AD Kamenzer Straße KII 2006   

2 92 100 226 AD Wachau-Bastwiesen KI 2007   

3 92 100 189 AD Menzel; Fischbach KII   2008 

4 92 100 272 AD Oststraße, Radeberg KI 2007   

5 92 100 298 AD Wachau-Sportplatz KI   2008 

6 92 100 314 AD Arnsdorf Wallroda KI 2000   

7 92 100 193 
Großerkm.d. - Alte 
Sandgr. Rd. 

KI 2000   

8 92 100 234 
Ottendorf-Okrilla - 
Wachberg 

KIII 2002   

9 92 100 294 
Wachau/Seifersdorf - 
Steinberg 

KI 1991   

       

 

3.6er Anlagen 
Region Sächsische 
Schweiz 

     

 SALKA-Nr.      

1 87 104 101 
AD Am Jagdstein, 
Bahratal 

KIII 2004   

2 87 110 102 
AD Am Kahlbusch, 
Dohna 

KII 2005   

3 87 135 001 
AD Ziegeleigrube Raum, 
OT Raum 

KII 2006   

4 87 101 301 
AD Alter Steinbruch im 
Grund 

KII 2006   
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Pos. Objekt Deponie 
Gefähr- 
dungs-
klasse 

Sanie-
rung 

im Jahr 

Teil- 
sanierung 

im Jahr 

geplante 
Fertigstellung 

im Jahr 

       

5 87 123 101 
AD An der Straße nach 
Börnersdorf 

KI 2006   

6 87 126 303 AD Falkenhain KI   2008 

7 87 138 101 
AD Am Sportplatz, St. 
Wehlen 

KII 2007   

8 87 138 205 AD Wehlener Kohlberg KI 2006   

9 87 140 302 
AD Thürmsdorf (ehem. 
Sandgrube), 

KI 2005   

10 87 115 001 
AD Am Sportplatz Hin-
terhermsdorf 

KI 2007   

11 87 116 401 
AD Steinbruchrestloch 
Schelle 

KI 2006   

12 87 126 306 
AD Str. nach Lungkwitz, 
Maxen 

KI 2006   

13 87 119 103 
AD Gohrischer Str., 
hinter Garagenhof 

KI 2006   

14 87 116 303 
AD Sorge, Hohnst., Mül-
lers Grube 

KI 2007   

15 87 127 014 AD Krumhermsdorf KI 2005   

16 87 133 004 Steinbruch Kamerun KI   
2007, 

nicht durch ZAOE 

17 87 139 101 
Stolpen/Heeselicht - 
Silbersee 

KI 2003   

18 87 139 201 Lehmgrube Helmsdorf KIII 
2000, 
2002, 
2007 

  

19 87 102 003 
AD Bad Schandau - 
Wustmannsdörfel 

KI   2008 

20 87 109 101 
ehemalige Deponie 
Dohma 

KI   2008 

21 87 112 301 
Gohrisch / Kleinh.dorf -
Alter Steinbruch 

KI   2008 

22 871123201 AD An der Trebnitz KI identisch mit Nr. 21 im Weißeritzkreis 

       

 

3.6er Anlagen 
Region Weißeritz-
kreis 

     

 SALKA-Nr.     

1 90 100 163 AD Kleinopitz KII 2004   

2 90 100 254 
AD Roter Bruch, 
Kreischa 

KIII 2005   

3 90 100 284 AD Eckersdorder Weg KII 2006   

4 90 100 172 
AD An der Spitze, Dorf-
hain 

KII 2006   

5 90 100 111 AD Wiesenhang, KII 2005   

6 90 100 271 AD Rabenauer Weg KI 2006   

7 90 100 123 
AD Altenberg / Scheller-
hau 

KI 
2006/ 
2007 

  

8 90 100 131 AD Mühle Seifersdorf KII 2006   

9 90 100 104 
AD Reichenau, An der B 
171 

KI 2007   

10 90 100 074 AD Am Böhmfelsen KI 2006   
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Pos. Objekt Deponie 
Gefähr- 
dungs-
klasse 

Sanie-
rung 

im Jahr 

Teil- 
sanierung 

im Jahr 

geplante 
Fertigstellung 

im Jahr 

       

11 90 100 269 AD Rabenau/Karsdorf KI 
2006/ 
2007 

  

12 90 100 103 AD Steinbruchrestloch KI 
2006/ 
2007 

  

13 90 100 275 
AD Landbergweg Pohrs-
dorf 

KI   2008 

14 90 100 260 
AD Am Galgenberg, 
Mohorn 

KI   2009 

15 90 100 261 
AD Am Kirchweg, 
Mohorn 

KII   2009 

16 90 100 134 AD Bellmanns Grund KI   2009 

17 90 100 274 AD Pesterwitz KIII 2005   

18 90 100 094 
AD Pretzschendorf, 
Hochbehälter 

KII   2008 

19 90 100 001 Schwarzwasserweg KI 2003   

20 90 100 025 Deponie Elend KI 2002   

21 90 100 078 AD Waltersdorfer Str. KI 1993 liegt im Grenzbereich beider Kreise 

22 90 100 086 
AD Deponie Oberfraun-
dorf 

KI 1997   

23 90 100 287 AD Obernaundorf KI 1998   

24 90 100 329 Lehmloch KI   Sitz AMAND 

25 90 100 337 Binge Blankenstein KI   2009 

26 90100203 Saugrund ST3 KII 
2005/ 
2007 

  

 
 
 


